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i . Kapitel .

Allgemeines .
Wie bereits in Art . 14 , S. 9 erwähnt , ift für jedes im Koftenüberfchlage be -

zeichnete Bauwerk ein gefonderter Koftenanfchlag anzufertigen . Diefer Koften -
anfchlag hat den Zweck :

1 ) die vorausfichtlich zu erwartenden Ausführungskoften möglichft genau zu
ermitteln ;

2) ein Verzeichnis und eine Befchreibung der einzelnen Bauarbeiten und
Lieferungen zu geben und den Umfang derfeiben feftzuftellen ;

3) als Grundlage für die Buchung zu dienen und in jedem Augenblick eine
Überficht über die Finanzlage des Baues zu ermöglichen ;

4) die Grundlage für die Verdingung der Arbeiten zu bilden .
Weil demnach ein folcher Koftenanfchlag , bezw . fein Text als fefte Richt -

fchnur für den Bauausführenden dienen foll, von der er ohne vorherige Erlaubnis
des Bauherrn oder der vorgefetzten Behörde nicht abweichen darf , ift er natürlich
nach jeder Richtung hin mit möglichfter Sorgfalt aufzuftellen . Er muß im Zu -
fammenhange mit den Zeichnungen ein genaues Bild der beabfichtigten Bau¬
ausführung geben , nach Art , Zahl und Maß die Stoffe bezeichnen , welche zur
Verwendung kommen follen und das Verfahren der Ausführung genau dar -
ftellen .

Wie fchon in Art . 16, S . 11 betont wurde , empfiehlt es fich , zur Ermittelung
der Einheitspreife mit erfahrenen und rechtlichen Handwerksmeiftern und Lieferanten
Rückfprache zu nehmen und fich nicht allein auf die eigene Schätzung zu ver -
laffen , weil die Preife , befonders der Materialien , großen Schwankungen unter¬
worfen find , die der Bauleitende , der das Ganze im Auge behalten muß , nicht
immer im einzelnen verfolgen kann .

Arbeiten im Tagelohn find möglichft zu befchränken und nur da zu ver -
anfchlagen , wo die Arbeiten fich in ihrem ganzen Umfange im voraus nicht fo
vollftändig überfehen laffen , um fie fpäter verdingen zu können , und wo es fich
um Arbeiten handelt , welche einer dauernden Überwachung zu ihrem Gelingen
bedürfen . Auch bei forgfamfter Bewachung werden folche Arbeiten fehr teuer .
Bei Tagelöhnen ift auch immer der fog . Meiftergrofchen zu berückfichtigen , welcher
zum eigentlichen Tagelohn des Poliers oder Auffehers , des Gefellen , Lehrlings
oder Arbeiters hinzutritt , etwa 15 bis 20 0/0 .
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Bauftoffe, welche in großen Mafien befchafft werden müffen und deren Wert ,
verglichen mit den Verwendungskoften , alfo dem Arbeitslöhne , ein erheblich
großer ift , werden in befonderen Titeln veranfchlagt und diefer Veranfchlagung
muß eine Ermittelung der Mafien , eine Maffenberechnung , vorausgefchickt werden .

Der Koftenanfchlag fetzt fich hiernach zufammen aus :
1 ) der Mafien - und Bauftoffberechnung und
2) dem Koftenanfchlag für Arbeitslohn und Bauftoffe .
Bei Bauten geringeren Umfangs , im Werte unter 5000 Mark , kann die

Maffen- und Bauftoffberechnung im Texte des Koftenanfchlages felbft erfolgen ,
d . h . den einzelnen Vorderfätzen vorangeftellt werden . Umfangreiche Maffen-
berechnungen werden jedoch immer getrennt von der Koftenberechnung behandelt
und erftrecken fich in der Regel auf Erd - , Maurer - , Steinhauer - , Zimmer - und
Eifenarbeiten , alfo auf folche Arbeiten , deren Ermittelung längere Berechnungen
nötig machen . Die aus den Zeichnungen durch einfaches Zufammenzählen zu
entnehmenden Qegenftände find dagegen von den Maffenberechnungen aus-
zufchließen .

Die einzelnen Anfätze der Maffenberechnung erhalten mit den darauf bezüg¬
lichen Arbeiten der Koftenberechnung gleiche Nummern , gleichviel ob dabei in
der Numerierung der Anfätze der Maffenberechnung Lücken entftehen oder nicht .
Daraus folgt , daß die Numerierung der Anfätze der Maffenberechnung in der
Reinfchrift erft nach Fertigftellung der Koftenberechnung erfolgen kann und zu¬
nächst fortzulaffen ift.

Der Koftenanfchlag , beftehend , wie bereits bemerkt , aus :
1 ) der Maffenberechnung mit Vorberechnung ,
2) der Bauftoffberechnung und
3) der Koftenberechnung ,

wird , entfprechend den verfchiedenen Handwerksleiftungen , in folgende Titel geteilt :
Tit . I .

* II .

„ III .
„ IV.
„ V.
» VI .
„ VII.
„ VIII .
» IX.
„ X.
„ XI.
„ XII.
„ XIII.
„ XIV.
„ XV.
„ XVI.
„ XVII.
„ XVIII.

Erdarbeiten ,
Maurerarbeiten und zwar

a ) Arbeitslohn ,
b) Bauftoffe ,

Afphaltarbeiten ,
Steinhauerarbeiten ,
Zimmerarbeiten und Bauftoffe ,
Stakerarbeiten ,
Schmiede - und Eifenarbeiten ,
Dachdeckerarbeiten ,
Klempner -(Spengler -)Arbeiten ,
Schreinerarbeiten ,
Schlofferarbeiten ,
Glaferarbeiten ,
Anftreicher -, Maler - und Tapeziererarbeiten ,
Stuck -, Marmor - und Bildhauerarbeiten ,
Ofenarbeiten , Sammelheizungs - und Lüftungsanlagen ,
Kraft -, Beleuchtungs - und Wafferleitungsanlagen ,
Bauleitung ,
Insgemein .

32-
Zufammen-
fetzung des

Koften¬
anfchlages.

33-
Einteilung

des
Koften¬

anfchlages
in Titel .



32

34-
Einzelheiten

der
Berechnung

ufw.

35 -
Vorberechnung .

Bei kleineren Bauten kann einer oder der andere Titel in Fortfall kommen ;
dann ändert fich felbftverftändlich die Numerierung .

Bei Staatsbauten foll zur Erleichterung der Revifion vermieden werden , lange
Zahlenreihen , welche fummiert oder multipliziert werden follen , wagrecht hinter¬
einander zu fchreiben ; fie find vielmehr in lotrechten Reihen untereinander zu
fetzen . Wiederholungen von Rechnungsfätzen werden durch einfachen Hinweis
auf die betreffende frühere Anfatznummer vermieden .

Bei der Berechnung von Arbeiten und Bauftoffen ift für jede Raumabmeffung
(Länge , Breite , Stärke ) das Meter mit 2 Dezimalftellen als Einheit anzufetzen ; nur
bei Metallarbeiten ift die Stärke mit 3 Dezimalftellen in Rechnung zu ftellen . Bei
Ermittelung von Gewichtszahlen , wie z. B. bei Eifenarbeiten , ift die Kilogramm¬
zahl mit einer Dezimalftelle als Gewichtseinheit der Berechnung zu Grunde zu
legen ; die Einfchaltung einer zweiten Dezimalftelle ift nur bei kleinen Einheits¬
maßen , z. B . qcm , gerechtfertigt .

Sind drei oder mehrere Faktoren miteinander zu multiplizieren , fo gefchieht
dies zuerft mit den beiden größten , wonach die beiden letzten der fich ergebenden
4 Dezimalftellen abgeftrichen werden und die verbleibende letzte Stelle in dem
Falle um 1 erhöht wird , wenn die weggeftrichene dritte Stelle gleich 5 oder größer
als 5 war . Sodann wird das fo ermittelte zweiftellige Refultat mit dem dritten
Faktor multipliziert , das Produkt auf 2 Dezimalftellen wie vorher gekürzt und in
diefer Form in die Maffenberechnung eingeftellt . Bei 3 heiligen Faktoren wird
das Produkt auf 5 oder 6 Dezimalftellen ermittelt , aber auch auf 2 Stellen gekürzt .

Bei der Berechnung z . B . von :
103,25 X 85,10 X 5,20 = 45 690,22 und
103,25 X 5,20 X 85,10 = 45 690,19

rührt der Unterfchied des Ergebniffes von der Abkürzung der Dezimalftellen her .
Durch obige Vorfchrift werden Befchwerden von Unternehmern über rechnerifche
Abftriche in ihren Forderungen verhütet .

Die gebräuchlichften Abkürzungen für Maße und Gewichte find folgende :
A . Längenmaße : Kilometer= km ; Meter = m ; Zentimeter = cm ; Millimeter= mm .
B. Flächenmaße : Quadratkilometer = qkm ; Hektar = ha ; Ar = a ; Quadratmeter

= qm ; Quadratzentimeter = qcm; Quadratmillimeter = qmm.
C . Körpermaße : Kubikmeter = cbm ; Hektoliter = hl ; Liter = 1 ; Kubikzentimeter

= ccm ; Kubikmillimeter= cmm .
D . Gewichte : Tonne = t ; Kilogramm= kg ; Gramm = g ; Milligramm = mg.
Das Komma ift bei Abteilung größerer Zahlen als Hunderte nicht anzuwenden .

Solche größere Zahlenausdrücke können durch Anordnung der Zahlen in Gruppen
zu je 3 Ziffern , vom Komma des Bruches aus gerechnet , mit kleinem Zwifchen -
raume zwifchen den Gruppen überfichtlich gemacht werden .

Die Aufhellung der meiften Teile der Maffenberechnung wird durch eine
Vorberechnung wefentlich erleichtert . Diefe Vorberechnung kann bei Anfchlägen
für Privatbauten , welche nicht revidiert werden , fortfallen , wenigftens ihre Rein-
fchrift ; es genügt , wenn die Zahlen in den Grundriffen eingetragen find.

Der Vorberechnung fei hier der Grundriß auf der Tafel bei S . 26 zugrunde
gelegt . Sie umfaßt :

1 ) den äußeren Umfang des Gebäudes in jedem Gefchoß ;
2) die Gefamtfläche des Gebäudes in jedem Gefchoß und in den Grund¬

mauern ;
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3) die Flächeninhalte [amtlicher Räume in der in Art . 26 , S . 26 vorgefchriebenen
Reihenfolge ;

4 ) den Umfang fämtlicher Räume in derfelben Reihenfolge ;
5) ein Verzeichnis aller Gurtbogen , Tür - und Fenfteröffnungen , Nifchen ufw .,

deren Inhalt bei der Bauftoffberechnung in Abzug kommt .
Für diefe Vorberechnung fei mit Bezugnahme auf den Grundriß auf der

Tafel bei S . 26 nachftehend ein Beifpiel gegeben :

An -
fatz

Raum
Nr .

Stückzahl Gegen ft and iLänge
1 »

Breite
m

Fläche

qm

Höhe
m

Inhalt
cbm

Ab¬
zug

A . Vorberechnung .
1 . Umfang des Gebäudes .

Erdgefchoß .
Vorder - und Hinterfront 2 x (5,52+ 4,88

+ ° >26) — .
Seitenfronten 2 x 11,72 — .

21,32
23,44

Zufammen : 44,76
44,76 m Umfang im Erdgefchoß .

2 . Gefamtfläche des Gebäudes .
. Erdgefchoß .

Der Vorbau . 11,72 5,52 64,69
Der Seitenbau . 9,90 4,88 48,31
Der Eingangsvorbau . 2,06 0,26 0,54

113,54 qm Fläche des Gebäudes im Erd¬
gefchoß .

3 . Flächeninhalte der einzelnen

Zuf .: 113,54

Räume .

7
Erdgefchoß .

4,50 4,25 19,13
8 4,15 2,25 9,34
9 4,02 2,00 8,04

10 4,50 1,55 6,98
11 4,50 4,25 19,13
12 4,50 4,50 20,25

82,87 qm Flächeninhalt der Räume im Erd¬
gefchoß .

Zuf .: 82,87

4 . Umfang der Räume .
Erdgefchoß .

7
8

9
10
11
12

2 X (4,50 + 4,25) = .
2 x (4,15 + 2,25) = ' .
2 X (4,02 ■+- 2,00) = .
2 X (4,50 + 1,55) = .
2 X (4,50 + 4,25) = .
2 X (4,50 -f- 4,50) = .

17,50
12,80
12,04
12,10
17,50
18,00

89,94
Zufammen :

m Umfang der Räume im Erdgefchoß .
89,94

9,10

5 . Abzug der Öffnungen
(für die Bauftoffberechnung ) .

Erdgefchoß .
Gurtbogen .

1,74 .0,38 0,66 2,60 1,72
Handbuch der Architektur . I . 5. (2. Aufl.)
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36.
Maffen-

berechnung
der

Erdarbeiten .

Pof . Raum-
Nr.

Stückzahl Gegen ft and Länge
m

Breite
m

Fläche

qm

Höhe
m

Inhalt
cbm

Ab¬
zug

Türen .
10 Haupteingangstür . 1,30 0,77 1,00 2,70 2,70

7 , u , 12 3 Sechsfüllungstüren zu 1,00 = . . . . 3,00 0,38 1,14
10 , 12 1 Sechsfüllungstür . 1,00 0,25 0,25

Zuf .: 1,39 2,20 3,06
10 , 11 1 Vierfüllungstür . 0,90 0,25 0,23 2,00 0,46

Fenfter .
7,11,12 5 äußere 5 X l,io — . 5,50 0,51 2,81 2,00 5,62

8 1 desgl . 0,90 0,51 0,46 1,80 0,83
12 1 desgl . 0,60 0,51 0,31 0,80 0,25
9 1 desgl . unter dem Treppenruheplatz . 0,90 0,51 0,46 1,45 0,65
9 1 desgl . über dem Treppenruheplatz

(der im Erdgefchoß gelegene Teil ) . 1,20 0,51 0,61 0,88 0,54
Zuf .: 7,89

7,89 cbm Öffnungen im Mauerwerk des
Erdgefchoffes .

In gleicher Weife wird bei den übrigen Grundriffen verfahren.
Die Vorberechnung 1 dient zur Berechnung der Verblendungen , der Be-

ftimmung der Gefimslängen, Sockelbekleidungen ufw. Die Differenz zwifchen
der Gefamtfläche des Gebäudes (2) und dem Flächeninhalte der Räume (3) er¬
gibt die Fläche der Mauermarfen ; die Vorberechnung 3 wird außerdem zur
Berechnung der Fußböden , Decken , Stakungen, der Anftriche ufw . und auch zur
Ermittelung des Rauminhaltes bei Heizungs- und Lüftungsberechnungen ufw . be¬
nutzt. Aus der Vorberechnug 4 werden die Größen der Wandflächen, die Längen
innerer Gefimfe ufw . gefunden, während endlich die Vorberechnung 5 , wie fchon
erwähnt zur Beftimmung der Materialmengen notwendig ift.

2 . Kapitel .
Maffen- und Materialberechnung .

Sind bei fchlechtem Baugrunde ausgedehnte Gründungen auszuführen, fo
ift für diefe ein befonderer Gründungsanfchlag anzufertigen, auf den fpäter noch
etwas näher eingegangen werden foll. Diefer Anfchlag wird für fich abgefchloffen
und bildet einen Teil des Hauptanfchlages. Liegt der gute Baugrund aber in
geringerer Tiefe unter der Erdoberfläche, fo daß die Gründung des Gebäudes auf
keinerlei Schwierigkeiten ftößt, fo werden die Erdarbeiten unter Titel I veran -
fchlagt. Hierbei kommt zuerst die Einebenung des Bauplatzes in Betracht, bei
der der in Art. 7 , S . 3 näher befchriebene Lageplan von großem Nutzen ift . Es
genügt nämlich, die Höhen und Tiefen der Knotenpunkte des Netzes über und
unter der angenommenen Geländehöhe zu addieren , das arithmetifche Mittel zu
ziehen und diefes mit der Gefamtfläche zu multiplizieren, woraus fich ergibt , ob
überflüffiges Erdreich vorhanden ift , oder ob die ausgefchachtete Bodenmaffe
noch zur Ausgleichung ganz oder nur zum Teile herangezogen werden muß.
Soll die künftige Oberfläche des Geländes etwa wellig erfcheinen, fo wird da-
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Fig . 14.

durch die Berechnung zwar etwas verwickelter , ohne aber befondere Schwierig¬
keiten zu bereiten .

Soll das Gebäude fpäter von Gartenanlagen umgeben fein , fo muß die
Ackerkrume oder der Mutterboden forgfältig abgehoben und zur fpäteren Be¬
nutzung feitwärts angefchüttet und gelagert werden .

Die Ermittelung des Rauminhaltes der Baugrube erfolgt durch Multiplikation
der durchfchnittlichen Tiefe, von Erdoberfläche an bis zur Unterkante des Keller¬
fußbodens gerechnet , mit der durch die Außenkante des unterften Grundmauer -
abfatzes begrenzten Fläche . Hierzu tritt ein der Tiefe der Ausfchachtung und der
Standfähigkeit des Bodens entfprechender , in den Grenzen von 0,30 bis l,oo m fich
bewegender Arbeits - und Böfchungsraum . Der Inhalt des Erdaushubes der Grund¬
mauern ift gleich dem Rauminhalte des aus der Mauermaffenberechnung zu ent¬
nehmenden Grundmauerwerkes , dem noch ein der Bodenart entfprechender Bruch¬
teil für Arbeitsraum und Böfchung hinzuzufügen ift , gewöhnlich 10 % . Es wird
fich alfo die Berechnung nach Fig . 14 zufammenfetzen aus :

1 ) den Flächen (a 4 - b) h (der Höhe ) ;
2 ) dem Grundmauerwerk c , und

3 ) dem Zufchlag von etwa xo °/0 zu c.
Bei fehr fchlecht ftehendem Boden und

tiefen Baugruben find Abfätze in den Böfchungen
(Bermen ) anzunehmen , die einmal das Nach -
ftürzen des Erdreiches verhindern Tollen , dann
aber auch zum Anbringen der Karrendielen , zum
Abfetzen des herauszufchaffenden Erdreiches und
fpäter der Mauermaterialien dienen . Ein Arbeiter
kann die Erde nur 2 m hoch mit der Schaufel wer¬
fen ; Baugruben , welche tiefer als 2 m find , müffen
alfo Abfätze oder Bankette erhalten . Hierdurch ver¬
größert fich natürlich der zu berechnende Zufchlag .

Die zur Abfuhr kommenden , fowie die zur Einebenung des Bauplatzes
dienenden Erdmaffen find fomit gefondert zu berechnen ; auch find gegebenenfalls
bei letzteren verfchiedene Förderweiten in das Auge zu faffen, die fpäter den
Koftenpunkt beeinfluffen .

Die Berechnung der Mauermaffen gefchieht , wie fchon erwähnt , derart , daß 37-
von der aus der Vorberechnung erfichtlichen Gefamtfläche jedes Gefchoffes die berechmTng
Flächen der darin vorhandenen Räume abgezogen werden und der Rest mit den der
Höhen der Grundmauerteile bezw . mit den Gefchoßhöhen , von Fußboden - zu Maurerarbeiten
Fußbodenoberkante gerechnet , multipliziert wird .

Die Stärken des Bruchfteinmauerwerkes der Grundmauern find in vollen
Dezimetern anzufetzen , alfo 60, 70, 80 cm ufw . ftark , bei aufgehendem Mauerwerk
in halben Dezimetern . Das Gleiche ift bei Betongrundmauern der Fall . Die
Stärken der Ziegelmauern werden , weil fich bei der Unebenheit des Materials
die Stoßfugen von l cm Stärke nicht genau einhalten laffen , gewöhnlich l cm

, bei
erheblicherer Stärke der Mauern fogar l 1^ bis 2 cm größer , als die vorgefchriebenen .
Man kann fchon bei 1 Stein ftarken Mauern beobachten , daß die Läuferfchichten
über die Binderfchichten etwas hinausragen , alfo ftärker als 25 cm find . Mauern ,die 38 cm ftark fein follen , werden 39 cm dick , 51 cm ftarke 52 cm ufw . , 77 cm ftarke
häufig fchon 79 cm . Trotzdem vielfache , amtlich angeftellte Unterfuchungen dies
beftätigt haben , ift es doch bis jetzt in Koftenanfchlägen und Abrechnungen bei
den vorfchriftsmäßigen Abmeffungen geblieben .

a h

3



In Ausnahmefällen, wie bei der Ausmauerung von Senkkaften und -Brunnen,
bei kleinen Vorbauten, alleinftehenden Freiftützen (Pfeilern ), Treppenwangen und
dergl. , muß man den Rauminhalt der Mauermaffen durch Multiplikation der
einzelnen Längen, Breiten und Höhen ermitteln, wie dies früher überhaupt gefchah,
aber weit zeitraubender war. Dasfelbe Verfahren kann auch bei Bauten, die
10000 Mark nicht überfteigen, und bei folchen , bei denen ein ftarker Wechfel in
der Höhe der Räume ftattfindet oder die Bauftoffe der Wände fehr verfchieden-
artige find , angewendet werden.

Befonders zu berechnen find :
1) die Maffen des Zement- und Klinkermauerwerkes, fowie des Mauer¬

werkes aus poröfen und Lochfteinen;
2) die Maffen der Mauerfteinverblendung behufs Ermittelung der Blend- und

Formfteinmengen ufw . ;
3) die Maffen der aus Werkftein herzuftellenden Teile, wobei in bezug auf

das verfchieden tiefe Einbinden der Quader Mittelmaße angenommen werden.
Hierbei ift das Multiplizieren von Längen , Breiten und Höhen unver¬

meidlich.
In und über Dachräumen freiftehende Schornfteinkaften find unter Angabe

der Zahl und Größe der darin befindlichen Röhren nach Metern ihrer Höhe zu
berechnen. Gewölbe , einfchl . der Hintermauerung , werden nach dem Flächen¬
inhalt des überdeckten Raumes (,,in plano “ gemeffen) in Rechnung geftellt, ebenfo
Betondecken oder ebene Ziegeldecken einfchl . der Eifeneinlagen. (Beffer ift es,
bei Gewölben von größerem Halbmeffer die wirkliche Gewölbefläche zu ermitteln,
weil fonft die Bauftoffberechnung fehr ungenau wird .) Für Pflafterungen ift der-
felbe Anfatz zu benutzen unter Zufügung der Sohlen in Gurtbogenöffnungen und
größeren Nifchen .

Bei Ausführung von Eifenbetontreppen wird die Anzahl und Länge der
Stufen fowie der Quadratinhalt der Ruheplätze und das Eifengewicht befonders
feftgeftellt ; Kunftfteintreppen werden jedoch einfchl . der Eifeneinlagen wie folche
aus Werkftein behandelt.

Bei Ermittelung der Putz- und Fugungsarbeiten im Äußeren und Inneren
find die Fenfter- und Türöffnungen, deren Leibungen geputzt oder gefugt find,
gar nicht abzuziehen; bei Gurtbogen aber kommt mit Rückficht auf die größere
Öffnung eine Seite derfelben fowohl für die Berechnung des Bauftoffes , als auch
der Arbeit in Abzug. Dies gefchieht auch bei Türen , deren Futterbreite ge¬
ringer als die Stärke der Mauer ift , während die Türen mit einer der Mauer-
ftärke entfprechenden Futterbreite auf beiden Seiten beim Putz abgezogen
werden , wobei aber immer nur die lichte Weite und Höhe der Öffnung in An¬
fatz kommt.

Der Ermittelung von Mauermaffen hoher Bauwerke auf kleiner Grundfläche,wie etwa von Schornfteineh, freiftehenden Mauern , Türmen ufw . muß eine
ftatifche Berechnung vorhergehen , in welcher der Nachweis der Standficherheit
geführt wird , wobei ein Winddruck von mindeftens 125 ks für l <Jm einer lot¬
recht zur Windrichtung gerichteten Fläche anzunehmen ift 18).

Für das Gefagte mag Nachftehendes unter Berückfichtigung des Grundriffes
auf der Tafel bei S . 26 und der Vorberechnung als Beifpiel dienen.

“ J Siehe : Schulz , a . a . O. , Nachtrag II , S. 43.
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An -
fatz

Raum
Nr .

Stückzahl Gegen ft and Länge
m

Breite
m

Fläche

qm

Höhe
m

Inhalt
cbm

Ab¬
zug

7— 12

B . Maffenberechnung .
Mauerwerk des Erdgefchoffes .
Gefamtfläche nach A , 2 .
Davon ab : Flächeninhalt der einzel¬

nen Räume nach A, 3 .

113,54

82,87

3

7

107,85

156,66

cbm Ziegelmauerwerk des Erdge-
[cholles.
Verblendungsmauerwerk .

Umfang des Erdgefchoffes nach A, 1
qm Verblendungsmauerwerk.

Brüftungsgefims.
Umfang des Erdgefchoffes nach A , 1
Eingangstür .
Davon ab : Treppenhausfenfter . . .

ab :

44,76

44,76

2,20

6,50

30,67

156,66

3,50 107,35

.

1,30
0,90

2,20

10

9

9, 10
7,10,11,12

10 , 11

42,56
bleiben :

m Brüftungsgefims.
Glatter Wandputz im Inneren .

Erdgefchoß .
Umfang der Räume nach A , 4 . . .
Treppenhaus .

Hiervon ab an Öffnungen :
Gurtbogen im Flur .
4 Türen 2 x 4 X l,oo — .
1 Tür 2 x 0,90 — .

42,56

89,94
12,04

1,74
8,00
1,80

3 .20
0,30

2,60
2 .20
2,00

287,8 ]
3,61

4,52
17,60

3,60

ab :
Zuf. : 291,42

25,72
25,72

29

9

265,70
bleiben :

qm glatter Wandputz .
Deckenputz .
Erdgefchoß .

Flächeninhalt der Räume nach A , 3
Davon ab das Treppenhaus . . . .

265,70

82,87
8,04

ab :
82,87

8,04
8,04

31 74,74
bleiben:

qm Deckenputz auf Schalung.
74,83

Auf Grund vorftehender Maffenberechnung wird nunmehr die Bauftoff-
berechnung aufgeftellt.

Hierbei find von den Mauermaffen, Tür- , Fenfter-, Gurtbogen - und Nifchen-
öffnungen ufw. abzuziehen , während Rauch - und Lüftungsrohren nicht in Abzug
kommen . Auch bei ausgemauerten Fachwerkwänden find die Öffnungen abzu¬
ziehen . Der Bedarf, an Steinen, Mörtel ufw . ift den nachftehenden Beftimmungen
gemäß auszuwerfen und am Schluß aus den ermittelten Mörtelmengen der Ge-
famtbedarf an Kalk, Zement und Sand zu berechnen.

Für die Steine ift im allgemeinen die Grundgröße 25 X12 x 6,5 anzunehmen.
Nur an der unteren Elbe und unteren Wefer, fowie in Schleswig - Holftein ift allen-

3».
Bauftoff-

berechnung
zu den

Maurerarbeiten .
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falls noch die ortsübliche Größe von 22x10,5x5 und von 23X11X5,5 ™
geftattet , für Kirchenbauten im Ziegelrohbau auch die fog . Klofterform von
28,5 X 13,5 x 9 . Hierbei erhalten die Fugen Stärken von l 1^ cm und die
Mauern von 13,5 , 28,5 , 43,5 , 58,5 , 73,5 , 88,5 , 103,5 cm ufw . Auf 1 ra Höhe find
io Schichten zu rechnen . Ebenfo können die Verblendziegel bei gewöhnlichen
Bauten eine etwas größere als die Grundgröße , alfo 25,2x12,2X6,9 haben ;
doch füllen die Stoß - und Lagerfugen dabei immer noch eine Stärke von
mindeftens 8 mm erhalten .

Die gewöhnlichen Dachfteine (Biberfchwänze , Flachwerke ) haben eine Grund¬
größe von 36,5X15,5X1,2 ™, wobei eine Abweichung von der Länge und Breite
um höchftens 5 mm

, von der Stärke höchftens um 3 mm geftattet ift . Für alle
übrigen Dachfteinformen ift eine Grundgröße noch nicht feftgeftellt .

Die Zutat von Sand zum Kalk richtet fich nach der Ausgiebigkeit des
letzteren ; der Mörtel muß glatt von der Mauerkelle gleiten . Es gibt Kalke , bei
denen hiernach der Sandzufatz das s 1^ bis 4 fache betragen muß . Gewöhnlich
werden für Ziegelmauerwerk aber auf l Teil Kalk 2 Teile Sand , für Bruchftein -
mauerwerk 3 Teile Sand berechnet , was etwa 2, 4 , bezw . 3 ,2 Teile Mörtel ergibt .
Bei Bruchfteinmauerwerk ift jedoch zu erwägen , ob bei mangelhaftem Luftzutritt
(die Steine find häufig faft undurchläffig ) auch der Mörtel genügend erhärten
kann ; denn das Waffer desfelben wird nur höchft langfam verdunften und ebenfo -
wenig der Kalk Kohlenfäure aus der Luft aufnehmen können . Bei Bruchftein¬
mauerwerk wird deshalb in den meiften Fällen ein Zementzufatz angemeffen fein.
Eine Mifchung von 1 Teil Zement , 1 Teil Kalkteig und 6 bis 7 Teilen Sand ift
empfehlenswert , welche 6 bis ö l8 Teile Mörtel ergibt .

Bei Verwendung von reinem Zementmörtel find auf 1 Teil Zement 1 , 2 oder
3 Teile Sand zu rechnen , woraus i, » 5 , 2 , 10 oder 2 ,90 Teile Mörtel gewonnenwerden . Die Mifchung von 1 : 1 wird bei Hochbauten feiten Vorkommen . Für
das Verletzen und Vergießen bearbeiteter Werkfteine ift Wafferkalk gegebenenfallsmit Zufatz von Ziegelmehl zu verwenden . Nur bei Granit -, Syenit -, Diorit - und
Diabasgefteinen kann eine Mifchung von gewöhnlichem Kalk mit mäßigemZementzufatz zur Anwendung kommen . Die Verwendung von Traß zu diefem
Zwecke ift wegen feines hohen Gehaltes an Alkalien durchaus zu verwerfen und
auch Puzzolanzemente find nur mit Vorficht zu gebrauchen .

Für Bruch und Verluft find am Schluffe der Bauftoffberechnung je nach der
Güte der zur Verwendung kommenden Bauftoffe und den örtlichen Verhältniffen
entfprechend Zufchläge von 2 bis 5 °/0 zu machen , wobei Ziegelmengen auf volle
Taufend , Bruch - und Werkfteine auf volle Kubikmeter , die Mörtelmaffen auf
Hunderte von Litern abgerundet werden . Aus den berechneten Mörtelmengenift der Kalk und Zement durch Divifion der Mafien mit den vorher angegebenenVerhältniszahlen (2,4 und 3 ,2 oder i ,25 , 2, 10 und 2 ,0O) zu ermitteln .

Folgende Tabelle gibt den Bedarf an Steinen und Mörtel an :
Stück¬
zahl Gegen ft and Ziegel

Stück
Mörtel

Liter
1 ! cbm volles Mauerwerk aus Bruchfteinen erfordert 1,25—1,30 cbm vorfchrifts-

mäßig aufgefetzter Steine und . 3301
1000

„ volles Ziegelmauerwerk erfordert .
Ziegel in Wänden 1 400 280

1000
1000

n „ Schornfteinen 1 zu vermauern erfordern .
n „ Gewölben J

— 700



Stück¬
zahl ; Gegen ft and Ziegel

Stück
Mörtel

Liter
1 qm Stein ftarke Ziegelmauer ohne Öffnungen ' erfordert . 50 35
1 ii l ii „ n desgl . . 100 70
1 ii 1 % ii n n desgl . . 150 105
l ii 2 „ „ „ desgl . . 200 140
l n 1/a ii n Fachwerkswand auszumauern . 35 25
l ii a/ a ii ii desgl . zu verblenden (einfchl . ^ 2 Stein breiter Ein -

faffung des Holzwerkes ) . 75 50
l n i/a ii ii desgl . a/2 Stein ftark zu verblenden und auszumauern 85 60
l ii a/2 H ftarkes Tonnengewölbe bis zu 4 ® Spannweite ( in der Ebene

gemeffen, einfchl. der üblichen Hintermauerung 95 70
l ii l ii ii desgl . desgl . igO 140
l ii i /2 11 11 gedrücktes Gewölbe (ellipt . Querfchnittes ) desgl . 90 65
l n 1 11 11 desgl . desgl . 180 130
l n i /-2 n n Kreuzgewölbe (halbkreisförmig ) , die Grate 1 ] /2 Stein

breit und 1 Stein hoch . 125 90
l 11 i/a n 11 desgl . (flachbogig , fonft wie vor .) . 95 70
l 1. i/a 11 ,1 Kappengewölbe (flachbogig , ohne Verftärkungen ) . . 75 55
l 11 i /2 11 11 desgl . (flachbogig , die Verftärkungsrippen 1 i /2 Stein

breit und 1 Stein hoch) . 82 60
l m freiftehender Schornfteinkaften mit ruffifchen Rohren ( 13x20 cm ) und

1/2 Stein ftarken Wangen . bei 1 Rohr ÖO 45
l u desgl . desgl . . « 2 Rohren 100 70
l » desgl . desgl . . „ 3 „ 140 100
l n desgl . mit 1 ruffifchen Rohr bei 1 Stein ftarken Wangen . 85 60
X qm flachfeitiges Ziegelpflafter in 12 mm ftarker Kalkmörtelbettung . . . . 32 17
i 11 desgl . mit vergoffenen Fugen in Sandbettung . 32 8
l „ hochkantiges Ziegelpflafter mit 6 mm ftarken Stoßfugen , in Mörtelbettung 56 30
i j n desgl . desgl . , ohne „ 56 15
l 1, Betoneftrich , 10 cm ftark (8 cm Betonierung , 2 cm ftarker Überzug von

Zementmörtel) . — 50
i i 11 Fliefenpflafter aus Granit -, Sandftein -, Schiefer - und Tonplatten ,

durchfchnittlich . — 25
l m Rollfchicht mit vollen Fugen . . 13 10
i qm Verblendungsmauerwerk ohne Öffnungen , aus ganzen und halben

Steinen im Kreuzverbande (gleichzeitig mit der Hintermauerung)
auszuführen . 75 52

i ,1 desgl . ohne Öffnungen aus halben und viertel Steinen (nachträglich )
auszuführen . an viertel Steinen 501

l „ desgl . . . halben „ 50 /
l 11 glatter Wandputz , 1,5 cm ftark . . . — 17
i „ desgl . 2 cm ftark . — 20
l n desgl . auf ausgemauerten Fachwerkswänden . — 15
l „ fchlichter Faffadenputz mit Fugen . — 20—25
i „ Ausfugung bei Feldftein - oder Bruchfteinmauerwerk . — 15
i „ desgl . „ Ziegelmauerwerk . — 5
l n desgl . „ Fachwerk . — 3
l „ Rapputz . — 13
i „ glatter Putz auf halbkreisförm .Tonnen - od . Kreuzgewölben , durchfchnittl . — 26
l „ desgl . „ gedrückten (elliptifchen ) desgl . desgl . — 23
i „ desgl . „ flachen oder böhmifchen Kappengewölben , desgl . — . 20
l „ Deckenputz auf einfach gerohrter Schalung , ohne Gipszufatz . . . . — 20
l ,1 desgl . desgl . , mit „ . . . . __ 17
i „ desgl . auf doppelt gerohrter Schalung , „ » . . . . — 30
i „ desgl . auf Pliefterlatten , 0,1 kg Kälberhaare . — 45
i m Hohlkehle . — 17
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Stück¬
zahl Gegen ft and Ziegel

Stück
Mörtel

Liter

1 qm Hohlkehle . — 30
10 „ alten Putz aufzureiben . — 3

1 Werkfteinftufe zu verfetzen . — 3
1 qm Fugenfläche bei Werkftücken in Mauern und Gefimfen . — 10
1 » Wand - und Gewölbeflächen zweimal zu fchlätnmen , 0,5 1 Kalk . . . — —

1000 Stück Dachfteine (Biberfchwänze ) böhmifch in Kalk zu legen . — 720
1000 „ desgl . nur mit Kalk zu verftreichen . — 480
1000 „ Dachpfannen in Kalkmörtel zu legen . — 1200
1000 „ Hohlziegel zur Dachdeckung desgl . — 720
1000 „ desgl . mit Kalkmörtel zu verftreichen . — 350

1 qm einfaches Dach aus Biberfchwänzen auf 20 cm weiter Lattung . . . . 35 —
1 „ Doppeldach „ „ „ U „ „ „ . . . . 50 —
1 „ Kronendach „ „ „ 25 „ „ » . . . . 55 —
1 „ Deckung mit kleinen holländifchen Pfannen (34x24cm , 2cm ftark ) 20 —
1 „ „ „ großen „ „ (39x26 „ , IV2 cm „ ) 14 —
1 „ Falzziegeldach auf 31 cm weiter Lattung . 16 -
1 m Deckung des Firftes mit Hohlziegeln (40 x 17 cm ; 2 cm ftark ) . • . . 4 —
1 „ Kalkleiften an Giebeln und Schornfteinen . 5

1hl gebrannter Stückenkalk wiegt 76—83 kg und ergibt 1,7 —2 bi gelöfchten Kalk,
l Sack von 1 hi Wafferkalk wiegt 70 kg brutto .
i Faß Portlandzement enthält 120—125 1 lofe Maffe und wiegt 170 kg.
iooo Stück Ziegel mit verlängertem Zementmörtel zu vermauern erfordern bei einer

Mifchung von l Raumteil Zement, 5 Teilen Sand, 1 Teil Fettkalk : 0,08—0,09cbm Sand , 1,2 — 1,4 Faß
Zement und 150—1701 Kalkbrei ; bei einer Mifchung von 1 Raumteil Zement und 3 Teilen Sand :
0,8 — l,o cbm Sand und .2,2 — 2,6 Faß Zement .

1 Teil Gips gibt % Teile Gipsmörtel.
Es erfordert 1 qm 1,5 cm ftarker Deckenputz 1,8 bis 3 1 Gips als Zufatz zum Kalkmörtel, ebenfo

1 qm Faffadenputz .
Zu 1 cbm Stampfbeton gebraucht man unter Vorausfetzung von 35 % Hohlraum des Kiefes :

Zement Sand Kies Zement Sand Kies Beton¬
mengekg Liter Liter Liter kg Liter Liter | Liter

318 227 450 900 100 200 400 j 440
210 150 300 600 665
158 113 400 800 ; 885
125 90 500 , 1000 1125
105 75 100 + 100 600 1200 1345

kteig 45 K . 75 Kalkteig
je nachdem man =2 , 1 : 3 , 1 : 4 oder Wird ftatt des Kiefes gefchlagener

1 : 5 Raumteile Zement zu Sand und
Kies verwenden will ; denn es ergeben :

Schotter benutzt , fo darf der Schotter¬
anteil nur 0,75 bis 0,80 der Kiesmenge
fein .

Bei noch magereren Mifchungen für Fundamente ufw . rechnet man

Zement Sand Kies
kg Liter Liter Liter

210 150 450 900
168 120 480 900
140 100 500 900
119 85 510 900

was Mifchungen von 1 : 3 : 6 , 1 : 4 : 73/2 ,
1 : 5 : 9 und 1 : 6 : 10,5 ergibt . Für Bruch
und Verluft find je nach der Güte der
Bauftoffe und der örtlichen Verhältniffe
2 bis 5 vH . zu berechnen .

Bei Betonfchüttungen im Naffen wird man der Verlufte beim Ausfpülen wegen 10 - 20 %zufchlagen müffen, ebenfo für Verluftebei Beförderungen in Karren, hauptfächlich an Sand und Zement.
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Der Bedarf an Ziegeln , Formfteinen ufw . , fowie an Mörtel für Gefimfe im
Inneren und Äußeren , für Fenftereinfaffungen und dergl . bei Verblend - und Putz -
faffaden ift befonders nach Metern oder Stück zu ermitteln . Es bleibt nichts
übrig , als die für die Vormauerung der Gefimfe notwendigen Mauerfteine für das
Meter auszuzählen und dann einen hohen Prozentfatz für Bruch und Verlust beim
Verhau der Steine hinzuzurechnen . Nach der Zahl der Steine wird dann der
Mörtel berechnet . Zwecks Ermittelung des Putzes bei Gefimfen muß man ihre
Außenfläche abwickeln , erhält danach den Flächeninhalt der Putzfläche und be -
ftimmt hierfür wieder unter Zurechnung eines ftarken Prozentfatzes für Verluft die
nötige Mörtelmaffe .

Bauftoffe zum Verputzen der Türen , Fenfter , Fußleiften , Wandbretter ufw .,
fowie zum Ausbeffern befchädigten Putzes werden nicht befonders berechnet ,
fondern aus dem mit 3 bis 5 °/0 zu bemeffenden Zufchlage für Verluft gedeckt .
Alle geringeren Bauftoffe , wie Rohr , Nägel , Draht , Gips , find von der Bauftoff-
berechnung auszufchließen und fpäter im Arbeitslöhne für Deckenputz ufw . mit
einzurechnen .

Gewöhnlich wird bei Bauausführungen mehr Zement verbraucht als ver-
anfchlagt ift , weil feitens der Maurerpoliere der Zufatz des Zements zum Kalk¬
mörtel oder Sand - zu groß genommen wird . Man tut deshalb gut , den Zement
unter Aufficht mit der vorgefchriebenen Menge trockenen Sandes mifchen zu
laffen und ihn nie rein zur Verarbeitung zu verabfolgen .

Die Berechnung der Baurtoffe gefchieht auf Grund der Vor - und Maffen-
berechnung in folgender Weife :

Mauer - Bauftoffberechnung .
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39-
Maffen-

berechnung
der

Steinhauer¬
arbeiten .

40.
affen-

berechnung
der

Zimmer¬
arbeiten .

Bezüglich der Maffenberechnung der Werkfteine ift das Folgende zu be¬
merken :

1 ) Die Quader - , bezw . glatte Verblendung wird nach ihrem Flächeninhalt
unter Abzug aller Gelimfe , Säulen , Pfeiler , Fenftergewände und Verdachungen ,
fowie der Öffnungen ufw . berechnet ;

2) die durchlaufenden Gefimre , Gebälke und dergleichen nach ihrer Länge
(in der größten Ausladung des Profils gemeffen ) und mit Hinzurechnung aller
Verkröpfungen ;

3) alle einzeln auftretenden Bauteile , wie Säulen , Pfeiler , Fenftergewände ,
Verdachungen , Sohlbänke und dergleichen nach Stückzahl .

Hierbei find die wefentlichften Abmeffungen der Werkftücke (wie der
Stein befchaffen fein muß , aus welchem fie gearbeitet werden , alfo des kleinften
umfchriebenen Parallelepipeds ) und die Tiefe des Einbindens in das Mauerwerk
anzugeben .

Vorteilhaft ift es fchon hier , bei der fpäteren Vergebung der Arbeiten aber
unbedingt notwendig , den Rauminhalt der Werkftücke , alfo jenes Parallelepipeds
auszurechnen und in Klammern hinter den Vorderfätzen oder in besonderer
Spalte des Verzeichniffes einzufchalten , bei den Verdingungsanfchlägen auch in
kleiner Handfkizze (Parallelperfpektive ) die Form und Bearbeitung der Werkftücke
darzuftellen . Dies ift befonders dann notwendig , wenn den Unternehmern zur
Abgabe ihrer Offerte nur eine kurze Frift geftellt wird . Sie brauchen den Raum¬
inhalt , um die Sandftein - oder Granitmaffen den Steinbruchbefitzern angeben
und hiernach deren Preisangabe für das Rohmaterial erhalten zu können . Müffen
die Unternehmer diefe Berechnungen relbft machen , fo laufen mannigfache Fehler
mit unter ; die Angebote weichen fchon in den Vorderfätzen vielfach voneinander
ab , fo daß es ausgedehnter und langwieriger rechnerifcher Prüfungen feitens des
Bauperronais erfordert , um den Mindeftfordernden zu ermitteln . Manche erheb¬
liche Preisunterfchiede werden durch folche Rechenfehler erklärlich , find aber ,
wenn die Grundlage fehlt, nur fchwer feftzuftellen .

Bei Treppen find die Ruheplätze nach Quadratmetern und die Treppen -
ftufen nach der Stückzahl unter Angabe ihrer Länge zu ermitteln . Bei beiden ift
die Tiefe des Einbindens in die Mauern anzugeben . Ebenfo ift bei Türfchwellen ,
Abdeckungsplatten ufw . zu verfahren .

Hiernach wäre das Verzeichnis in nachftehender Weife (S . 43) einzurichten ,
wobei zu bemerken , daß im Koftenanfchlag die Spalten für die Abmeffungen
und Skizzen fortfallen können .

Gewöhnlich bleibt die Teilung des Preifes in Bauftoff , Bearbeitung und
Verletzen fort , und es wird nur ein Einheitspreis für alle 3 Stellen zugleich aus¬
geworfen .

Bei der Holzberechnung find , wie aus nachftehendem Verzeichnis hervor¬
geht , zunächft die Längen der Balken und Verbandhölzer gruppenweife , als
Balkenlagen , Dachverband ufw ., zufammenzufaffen , gleichzeitig aber auch zur Er¬
mittelung ihres Rauminhaltes nach ihren Stärken gefondert aufzuführen . Die
Stöße , alfo Verblattungen , Verzapfungen ufw . werden hierbei nicht berückfichtigt ,
fo daß fämtliche Holzlängen in den Zeichnungen unmittelbar mit dem Zirkel
abzugreifen find .
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Gegen ft and

43 1650 qm Quaderverblendung von fettem ,
rotem Sandftein , nach Zeich¬
nung , die Außenflächen ge-
fpitzt , die Einfaffungen fchar -
riert , die Binderfchichten durch -
fchnittlich 30 cm hoch und 25 cm
tief , die Läuferfchichten 45 cm
hoch und 13 cm tief anzuliefern
ufw .

Abmeffungen

lang
cm

breit ihochi
cm i cm

318

Geldbetrag

im einzelnen
Mark Pf.

im ganzen
Mark Pf ,

Skizzen

5i 10

für Material . . . . 35 Mark
„ Bearbeitung . . 18 „
„ Verfetzen . . . 7

zufammen 60 Mark
Eckftücke der Fenfterverdachun -

gen , 5 links und 5 rechts , 40 cm
tief in die Mauer einbindend ,
in den Außenflächen gefchliffen ,
fonft wie vor , ä 65 Mark . . .

ufw . ufw .
0,85 0,80 0,35

gg 000

2,38 650

Alle Dielungen , Schalungen , Verfchläge — auch Lattenverfchläge — find
nach ihrer Fläche , Bohlenunterlagen für Öfen und Kochherde , Kreuzholz - und
Bohlenzargen nach der Stückzahl unter Angabe ihrer Abmeffungen , Dübel und
Uberlagsbohlen nach der Stückzahl der Türen unter Angabe der Breite und Tiefe
der Türöffnungen in Anfatz zu bringen . Hiernach werden fich den Wandftärken
und Größen der Türöffnungen entfprechend mehrere Anfätze ergeben . Die Stärke
der zu verwendenden Kreuzhölzer und Bohlen ift anzugeben .

Für die Flächenberechnung der Deckenfchalungen und Dielungen gelten
die für Gewölbe und Pflafterungen angeführten Beftimmungen . Fußbodenlager
werden entweder gefondert nach ihrer Stärke und Länge , wie die Balken , oder
überfchläglich , 1,4 m Lagerhölzer für l «“ Fußboden , oft auch mit diefem zugleich
berechnet , fo daß fich nur fein Preis erhöht .

Bei Dachfchalungen find nur die mehr als 1 i m Fläche umfaffenden Dach¬
lichter , Schornfteine , Ausfteigeluken ufw . abzuziehen .

Hölzerne Treppen werden nach der Anzahl der Stufen , die zugehörigen
Ruheplätze nach dem Flächeninhalte und einfchl . der Ruheplatzbalken , Schalungen ,
Verkleidungen , des Eifenzeuges und Geländers berechnet .

Bei Neu - oder Umbau von hölzernen Turmhelmen ift ihre Standficherheit
nachzuweifen , wobei der bauliche Zuftand vorausgefetzt wird , in dem fich
der Turm nach Herftellung der Lattung oder Schalung vor dem Aufbringen der
Deckung befindet . (Siehe auch S . 36.)

Die Berechnung der Zimmerbauftoffe erfolgt im Anfchluß an die Mafien - *’ •
berechnung wie bei den Mauerbauftoffen . Die Ermittelung des Rauminhaltes ift berechnung
auf die Balken , Lagerhölzer , Fachwerk -, Dachverbandhölzer ufw . zu befchränken , Zi^ erwährend alle übrigen Zimmerbauftoffe nach Quadratmetern oder nach Stück - arbeTten .
zahl zu berechnen find . Für die nach Kubikmetern berechneten Hölzer ift ein
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42.
Grund¬

querfchnitte
der

Bauhölzer .

Zufchlag von 2 bis 3 % , für Bohlen und Bretter von 3 bis 5 ° / 0 als Verfchnitt in
Anfatz zu bringen .

Nachftehend ein Beifpiel für die Berechnungen :

Holzberechnung .
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Über die Grundquerfchnitte der Bauhölzer ift feitens des Innungsverbandes
deutfcher Baugewerksmeifter im Jahre 1898 endlich eine Einigung erzielt worden ,
weshalb jene Querfchnitte hier angeführt feien . Es ift zu empfehlen , bei den
Bauten nur diefe Querfchnitte zu benutzen , weil andere Hölzer erft auf befonderen
Auftrag gefchnitten werden müffen , was Zeit und unnötige Kotten beanfprucht .

Tabelle für Grundquerfchnitte .
(In Zentimetern .)

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
8/s 8/io 10 / l2 10 / l4 12 /l 0 14/ is 14 /2 o 16 /22 18 /24 20/26 22 /2S 24 /30
— 10 /io 12/12 12 / l4 14 / l6 16 /lS leko 18 /22 20 /24 24/2 6 28/ 2S 28 /30
— _ — 14 / l4 16/l6 18 /is 18ko 20 /22 24 /24 26 /26 2S /2S -
— — — — — — 20 /20 — — — — —

Verzeichnis von Schnittbauftoffen .
(Bretter, Bohlen , Pforten , Latten) .

In Längen von 3,50 ; 4 ,00 ; 4,50 ; 5,00 ; 5,50 ; 6,00 ; 7 ,00 und 8,00 m..
In Stärken von 15 , 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70 , 80 , 90, 100, 120 und 150 mm .
Befäumte Bretter in Breiten von Zentimeter zu Zentimeter fteigend .
In der Gegend von Berlin find jedoch noch immer folgende Abmeffungen handelsüblich :
l ) Für kieferne Kanthölzer (bis 8 ® Länge ) % , io /10 ) io/1S ( is /18i is /16 ) is /18j ie /16i i «/l8 ,S1/ai , ls /24 , 21 /2 4 , 18 /m, . 21/ s « and * */„ cm ;
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2 ) für kieferne Bohlen : 5 «n ftark , 18 —30cm breit _ 6 cm ftark , 18 und 21 cm breit — 8cm
ftark , 18 und 21 cm breit ;

3) für kieferne befäumte Bretter : 20, 25, 30, 33 und 40 mm ftark ;
4) für kieferne Stammbretter zu Fußböden : 30 , 35 und 42 mm ftark , gehobelt 26—27, 33 und

40 mm ftark .
Bei Anfchlägen für Bauten , zu welchen der Staat das Holz aus dem Forft « • .

verabfolgt oder deffen Wert vergütet , ift in einer befonderen Zufammenftellung für
die Maffe der im ganzen erforderlichen Verbandhölzer , Bohlen , Bretter , Latten ,

Bauten ,<=> ' ' zu welchenSchwarten ufw ., als Rundholz , nach Stämmen , Sägeblöcken und Stangen getrennt , der Staat
befonders zu ermitteln , wobei zu beachten ift , daß die angenommenen Längen zu tcrabfoigen
der Rundhölzer zur Gewinnung der aus einem Stücke herzuftellenden Hölzer aus - hat .
reichen . Erleichtert wird diefe Aufhellung durch die in vielen Handbüchernent -
haltenen Kubiktabellen der Hölzer . Für Verfchnitt ist ein Zufchlag von 2 bis 3 %
bei Verbandhölzern , von 3 bis 5 °/0 bei Bohlen , Brettern ufw . zu berechnen .

Die endgültige Umrechnung in Rundholz regelt übrigens immer die Be¬
zirksbehörde .

Für die Holzanweifung ift folgendes Formular zu benutzen :

N
«
G
< Stückzahl

Umrechnung in Stämme Wert nach der
Holztaxe der

Oberförfterei
für das Jahr 19 . .

Gegenftand

Für 1 Stück Inhalt
im

ganzen
cbm

Klaffe

Länge

m

Zopf-
durch -
meffer

cm

mittl .
Durch-
meffer

cm

Inhali

cbm

Säge
blocke
cbm

Bau¬
holz
cbm

Stan¬
gen¬
holz
cbm

Einhe
pre

Mark

its-
s
Pf.

Gele
betr

Mark

I-

Pf.

51 1 Stamm kiefernes Holz zum
Unterzug in der Küche 8,0 36 40 1,01 1,01 — 1,01 — 6 50 6 57

864,35 lauf , m Balkenholz
oder

52 22 Stämme kiefernes Balken -
bis holz . 114,75 29 36 1,91 42,02 — 42,02 — 8 25 346 67
55 40 Stämme kiefernes Balken - 1

holz . ! 13,50 29 35 1,65 66,00 — 66,00 — 8 25 544 5°
ufw . j

20,4 m Sägeblock zu 8 cm .
ftarken Bohlen oder J

Q 3 Stück kieferne Sägeblöcke ! 4,70 36 39 0,56 1,68 1,68 — — 8 25 13 86
1 Desgl . 6,25 36 40 0,79 0,79 0,79 — — 10 — 7 90

ufw . ufw . !

Für alle Eifenverbindungen (gewalzte und genietete Träger , Säulen , eiferne' ' nff —
Dachwerke ufw . ) find auf Grund genauer ftatifcher Berechnungen die Abmeffungen beredmung
der einzelnen Teile feftzuftellen . Bei allen zu diefen Berechnungen benutzten

Eir ^
wichtigen Formeln find die betreffenden Quellen anzugeben , denen fie ent¬
nommen . Nur bei größeren Eifenkonftruktionen kann bei der erften Veranfchlagung
von Maffenberechnungen abgefehen werden , wie fpäter näher ausgeführt werden
wird . Auf Grund der ftatifchen Berechnungen find die Maffen der zu befchaffenden
Eifenforten (nach Art der Konftruktion getrennt ) nach Gewicht zu ermitteln , wobei
die in allen Handbüchern veröffentlichten Grundquerfchnitte zu berückfichtigen
lind . Ift die Höhe und Breite der zu verwendenden Eifenteile gleichgültig , fo
können auch andere Querfchnitte zugeiaffen werden , wenn fie das erforderliche
Widerftandsmoment erreichen . Das Übergewicht , welches folche Eifenteile dann
faft immer haben , wird nicht bezahlt .
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Allgemeines.

46

Die ermittelten Eifenteile werden nunmehr in folgendem Verzeichniffe zu -
fammengeftellt .

Zufammenftellung der Träger und Stützen .
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Bei größeren Verbindungen empfiehlt es fich , um die Aufhellung nicht un -
überfichtlich zu machen , Schmiedeeifen von Oußeifen ufw . zu trennen und für
die verfchiedenen Eifenarten verfchiedene Verzeichniffe zu benutzen . Das Ver¬
zeichnis für Schmiedeeifen wird z . B . folgendermaßen herzuhellen fein .

A . Schmiedeeifen .

•O bd 3« Bezeichnung der Eifenteile
-V 5C 43
3 £

Gefamte Gewichte
Bemerkungen■üicrt 0'S *5< <

4s:u:3
in

und Berechnung
»- u
O g

er
Länge rur aas

Meter
im

ganzen
und Skizzen

Nr . m kg kg

2 2 lotrechte Bleche zu 350 mm Höhe
und 15 mm Dicke , je 13,0 m lang — 26,oo 40,92 1063,92

2 8 Winkeleifen von 80 x 80 x 12 min A 1
je 13,o m lang . 8 104,oo 13,90 1445,60 80 12

3 8 Stoßplatten der lotrechten Bleche «
< 80 >

zu 350 mm Höhe und l,oo m Länge ,
12 mm Dicke . _ 8,00 32,73 261,84

ufw . ufw .

3 . Kapitel .

Koftenberechnung.
Bei den Koftenberechnungen find die einzelnen Bauarbeiten nach Titeln

geordnet aufzuführen , wie letztere bereits auf S . 31 angegeben find . Der Umfang
der Arbeiten , die Art ihrer Ausführung ift genau zu befchreiben , damit daraus
alle auf die Bemeffung des Preifes Einfluß übenden Einzelheiten und Neben¬
leihungen erfichtlich find , z . B . bei Fußböden , ob gefpundet , mit offener oder
verdeckter Nagelung , aus Brettern von höchftens 20 cm Breite ufw . Kommen Neben¬
leihungen allgemeiner Natur in Betracht , fo find diefe am Kopf des betreffenden
Titels zu vermerken . Dadurch wird ermöglicht , die den Verdingungen beizu¬
gebenden befonderen Bedingungen einzufchränken . (Man findet z . B. als solche für
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Maurerarbeiten oft vollftändige Leitfäden , worin Ausführungen behandelt werden ,
die fich völlig von felbft verftehen .)

Soweit die Bauftoffe nicht gefondert zur Berechnung gelangen , wie dies
vorher ausgeführt ift , find die einzelnen Leiftungen einfchl . des Bauftoffes zu ver-
anfchlagen . Die Kotten der Anfuhr der Bauftoffe find in die für diefe felbft
anzufetzenden Preife mit einzufchließen .

Bei den Koftenberechnungen ift das aus den Maffenberechnungen zu ent¬
nehmende Ergebnis unverändert (alfo mit 2 Dezimalftellen ) als Vorderfatz zu ver¬
wenden . In den Spalten für die Koften-Einzelbeträge (nicht Einheitspreise , fiehe S . 43)
find die Pfennige zu berückfichtigen .

Bei Kirchen - , Pfarr - und Schulbauten , zu welchen der Staat als Patron oder
Gutsherr Bauftoffe oder bare Beiträge zu liefern hat , find dem Anfchlage am
Schluffe noch gefonderte Berechnungen diefer Beträge fowie der den Gemeinden
zur Laft fallenden Koften beizufügen .

Bei Forftbauten find die Koften der Anfuhr fämtlicher Bauftoffe in einem
befonderen Titel des Koftenanfchlages zu ermitteln , um erfehen zu können , inwie¬
weit die Entlegenheit der Bauftelle die Höhe der Baukoften beeinflußt .

Ein Gleiches gilt für Domänenbauten , bei welchen außerdem die fonftigen ,
dem Pächter zur Laft fallenden Leiftungen getrennt anzugeben find . In die Koften
von Fuhren , die von Domänenpächtern unentgeltlich zu leiften find , müffen
die Koften für das Auf- und Abladen mit eingerechnet werden .

Für den Koftenanfchlag ift folgendes Mufter zu verwenden .

Anfatz Stückzahl Gegenftand Einheitsp
Mark

reis
Pf.

Geldbetrag
Mark Pf.

524
Tit. I . Erdarbeiten .

cbm Lehmboden mit der Hacke zu lockern , auszu-
fchachten und zur fpäteren Verwendung rd . 32 m
weit zu verkarren und mindeftens 2 ,o m hoch
aufzufchachten zu 1,75 Mark .

ufw. ufw.
917 _ _ _

Nunmehr foll auf die einzelnen Titel näher eingegangen werden .
Der in der Maffenberechnung ermittelte Rauminhalt der auszuhebenden Erde

ift unter Angabe der betreffenden Bodenart und gegebenenfalls des Grundwaffer -
ftandes einfchließlich der Fortbewegung und des Einebenens oder Anfchüttens in
Anfatz zu bringen . Bei der Fortbewegung ift eine mittlere Entfernung anzunehmen ,
oder die Erdmaffe ift, fofern dies nicht angeht , auf mehrere Anfätze mit verfchie -
denen Entfernungen zu verteilen . Im Anfchlagpreife ift mit inbegriffen das Ab -
böfchen der Baugrube und das Vorhalten fämtlicher Geräte (Karrendielen , Steif¬
material ufw .) . Überflüffige , daher abzufahrende Bodenmaffe ift befonders zu
veranfchlagen . Sind fpäter Gartenanlagen herzuftellen , fo ift etwa vorhandener
und forgfältig abzuhebender Mutterboden für fpätere Verwendung feitwärts zu
verkarren und zu lagern .

Bei fchwierigen Gründungen und künftlicher Dichtung des Baugrundes tritt an
Stelle des Tit . I des Hauptanfchlages der bereits in Art . 36 , S. 34 erwähnte Sonderanfchlag
mit Trennung in Maffen -, Bauftoff- und Koftenberechnung . Erftere enthalten die
Lieferung von Spundpfählen , Roftpfählen , Schwellen und Holmen , von Bohlenbelag ,

46.
Tit . I .

Erdarbeiten .
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47-
Tit . II .
Maurer¬
arbeiten :

a ) Arbeitslohn .

von Zement , Kies, Sand und Steinfchlag , von Bruchfteinen ufw ., letztere die Erd¬
arbeiten einfchl . des Baggerns , Wafferfchöpfens , Rammens , des Bearbeitens der
Hölzer , des Betonierens ufw . Um die Preife genau der Wirklichkeit entfprechend
anfetzen zu können , ift eine große Erfahrung erforderlich , weil man fich befonders
über die Koften des Wafferfchöpfens , Baggerns und Rammens arg täufchen kann.
Hier empfiehlt es fich befonders für den Architekten , die Erfahrungen eines tüch¬
tigen , geübten Ingenieurs in Anfpruch zu nehmen und nicht nach eigenem
Gutdünken allein die Arbeitspreife zu beftimmen .

Die Ausführung des in der Maffenberechnung nach dem Rauminhalt ermit¬
telten Mauerwerkes ift beim Arbeitslohn ohne Abzug der Öffnungen für jedes
Gefchoß gefondert zu veranfchlagen . Alle früher gebräuchlichen Zulagen für
Bogen -, Gurtbogen - , Zement - und Klinkermauerwerk , Ausfparungen der Luft-
fchichten , Anlage und Verputz , bezw . Ausfugen der Rauch - , Heiz - und
Lüftungsrohren , Rohrfchlitze , Einfetzen der Türen , Fenfter und Reinigungstüren ,
Vermauern der Türdübel , Kreuzholz - und Bohlenzargen , der Mauer - und Balken¬
anker , fowie das Anfchlagen der letzteren an die Balken , für Bekleiden der Balken
in der Ausdehnung der Schornfteinkasten mit Dachfteinfchichten , fowie für alle
ähnlichen Nebenleiftungen find nicht befonders zu berechnen . Ebenfo ift das
Fortfehaffen der Bauftoffe vom Lagerplatz auf der Bauftelle nach dem Verwen¬
dungsort im Preife für die Maurerarbeiten einbegriffen . Durch diefes Verfahren
gewinnt allerdings der Koftenanfchlag wefentlich an Kürze und Überfichtlichkeit ,
doch wird die Preisermittelung bei Verdingungen für den Unternehmer erheblich
fchwieriger . Mit der Zeit wird jeder wohl gewiffe Erfahrungsfätze für jene Neben¬
leiftungen haben , die in Prozenten dem Arbeitslöhne zugerechnet werden ; doch
wird er häufig nicht umhin können , nach den ihm vorzulegenden Zeichnungen
jene Nebenleiftungen befonders auszuziehen und zu berechnen . (Siehe übrigens
die fpäter folgenden „ Technifchen Vorfchriften für Maurerarbeiten “ .) Beton¬
mauerwerk wird wie folches aus Ziegeln nach Kub .-Met . einschl . aller Nebenarbeiten ,
Vorhaltung der Formen aus Brettern ufw . veranfchlagt . Bei Betontreppen wird
nach den Angaben auf S . 36 verfahren . Trennungswände im Innern , wie Rabitz -,
Gipsdielenwände ufw ., find nach Quadr .-Met . einfchl . der Eifeneinlagen und aller
Nebenarbeiten zu berechnen .

Freiftehende Schornfteinkaften kommen gemäß der Maffenberechnung in
Art . 37 (S . 36) nach ihrer Höhe einfchl . Ausfugen , Verputzen , Herftellen des Kopfes
zur Veranfchlagung ; nur für reicher ausgebildete Köpfe kann eine Zulage für das
Stück in Rechnung gehellt werden . Die im Gefchoßmauerwerk liegenden Rauch -
und Lüftungsrohre find befonders zu berechnen , wenn ihr lichter Querfchnitt das
gewöhnliche Maß überfchreitet oder die Anlagen befondere Arbeit verurfachen
(vortretende Rohrkaften , fchwierige Herftellung bei Luftheizung ufw .).

Die Verblendung mit Ziegelfteinen ift auch dann , wenn fie gleichzeitig mit
der Hintermauerung erfolgen toll , befonders zu veranfchlagen , und zwar nach
dem Flächeninhalte der Anfichten ohne Abzug der Öffnungen , Gefimfe ufw.
Der Preis ift fo zu bemeffen , daß darin die Herftellung von einfach gegliederten
Pfeilern , Fenftereinfaffungen ufw . , ferner das Reinigen und Ausfugen der Flächen ,
fowie die Berüftung einbegriffen ift. Für das Verfetzen der aus Verblendfteinen ,
Formfteinen ufw . beftehenden Gefimfe und Friefe ift eine Zulage für jedes Meter ,für das Verfetzen von reichgegliederten Fenftergewänden , Verdachungen , Säulen ,
fowie von einzelnen Architekturteilen dagegen eine Zulage für jedes Stück anzu¬
nehmen . Sind einzelne Teile der Mauerflächen von anderem Material , alfo z . B.
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aus Hauftein , Kunftftein , Mörtelputz ufw . herzuftellen , fo findet ein Abzug der -
felben einfchl . der Öffnungen von den verblendeten Flächen ftatt.

Bei den in Putz auszuführenden Anfichtsflächen der Gebäude ift genau nach
den hier für Ziegelverblendung gegebenen Vorfchriften zu verfahren . Glatte
Putzarbeiten im Inneren kommen nach Maßgabe der Maffenberechnung (alfo zu¬
treffendenfalls unter Abzug von Öffnungen ) einfchl . des Verputzens der Türen ,
Fenfter , Fußleiften , Ofenröhren , auch der notwendigen Ausbefferungen befchädigten
Putzes , des Schlämmens und Weißens , fowie der Lieferung von Rohr , Draht ,
Nägeln und Gips in Anfatz . Ebenfowenig wird das Verputzen der Stückarbeiten
im Inneren und Äußeren berechnet . Endlich find die Koften der Bereitung des
Mörtels , fowie der Befchaffung des hierzu und zur Ausführung des Mauerwerkes
erforderlichen Waffers in die eingefetzten Preife mit einzufchließen .

Das Verlegen und Verletzen von eifernen Trägern , Unterlagsplatten und
Säulen ift unter Zugrundelegung eines Einheitspreifes für 100 zu veranfchlagen .
Für den Schutz des Mauerwerks gegen Froftfchäden ift ein entbrechender Betrag
vorzufehen .

Das Vorhalten , fowie die Anfuhr der Geräte und Rüftungen , das Aufftellen
und Abbrechen der letzteren , das Stellen der für das Abftecken des Gebäudes
und für das Aufmeffen der Arbeiten erforderlichen Arbeitskräfte und Geräte find
gleichfalls in den Einheitspreifen mit inbegriffen . Nur abgebundene Rüftungen
aus kantig bearbeiteten Hölzern (für Verfetzen von Werkftücken , für Türme ufw .)
find bei den Zimmerarbeiten befonders zu veranfchlagen .

Die Preife der Bauftoffe für die Maurerarbeiten find einfchließlich der An¬
fuhr zur Bauftelle , und zwar gewöhnlicher Kalk in gelöfchtem , Wafferkalk in ge¬
branntem Zuftande feftzuftellen .

Bei Domänen - und Forftbauten find diefe Preife jedoch ausfchließlich der
Anfuhr bis zu den Lagerplätzen auf der Bauftelle zu bemeffen (vergl . Art . 45, S . 47) .
Bei den Patrönatsbauten find die Koften ausfchließlich des Einlöfchens des
Kalkes zu berechnen , weil diefe Leiftung den Domänenpächtern und Forftbeamten
obliegt , bezw . zu den der Gemeinde zukommenden Handdienften gehört .

Die Afphaltarbeiten find einfchl . des Bauftoffes , gegebenenfalls (alfo bei
Afphaltierung von Höfen , Straßen ufw .) auch einfchl . der Unterbettung aus
Beton und dergl . unter Angabe der Stärke der Afphaltfchicht und des Betons zu
veranfchlagen .

Zwifchenlagen aus Gußafphalt erhalten in der Regel eine Stärke von l cm ,
Bodenbeläge aus Gußafphalt im Inneren von Gebäuden 1,5 bis 2,o cm

, in Höfen
von 2 bis 3 ™ . Für befahrbare Afphaltbeläge in Höfen und Durchfahrten empfiehlt
fich die Verwendung von Stampfafphalt in einer Stärke von 5 cm .

Übrigens kann die Betonierung auch bei Tit . II veranfchlagt werden .
Die Steinhauerarbeiten find in der Regel einfchl . der Lieferung des Bauftoffes,

der Bearbeitung und des Verfetzens der Werkfteine zu veranfchlagen . Nur in
Gegenden , wo die Lieferung und Bearbeitung , fowie das Verfetzen der Haufteine
nicht von einem und demfelben Unternehmer bewirkt zu werden pflegt , bei Eifen-
bahnbauten , wo der Bauftoff manchmal bei Durchftichen gewonnen wird , und
bei Patronatsarbeiten , bei denen der Staat den Bauftoff zu vergüten hat , find die
Einheitsfätze bei jeder Pofition getrennt nach dem in Art . 40 (S . 43) gegebenen
Beifpiele zu berechnen , um eine gefonderte Verdingung des Bauftoffes und der
Arbeit zu ermöglichen . Wenn auch das Verfetzen der Werkfteine hier voll ver¬
anfchlagt wird , muß , wie fpäter aus den Bedingungen zu erfehen fein wird , doch
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der Maurermeifter dazu erhebliche Hilfskräfte ftellen . Bei den ausführlichen Ver-
dingungsanfchlägen der Maurerarbeiten muß dies berückfichtigt werden .

Nachftehende Leibungen und Lieferungen werden nicht befonders entfchädigt
und find daher bei Bemeffung der Preife für die Steinmetzarbeiten zu berück -
fichtigen : die Anfertigung der Schablonen , das Heranfehaffen und Aufbringen der
Werkftücke , das Vorhalten der Schiebebühnen , Winden , Taue und der fonft er¬
forderlichen Qerätfchaften , das Vergießen und Vermauern der zwifchen den
Werkftücken , fowie zwifchen diefen und dem Ziegel mauerwerk verbleibenden
Räume , fobald nachträgliche Verblendung ftattfindet , die Lieferung und das Ver¬
gießen der Dübel , Klammern und Anker , der Anftrich der Rückfeiten der Werk¬
ftücke mit Goudron , fowie das Nacharbeiten und Reinigen der verletzten Steine
vor der Abrüftung . Die Dübel find aus verzinktem oder verbleitem Eifen herzu -
ftellen . Zum Vergießen der Werkftücke ift Wafferkalk — nicht Zement — zu
verwenden .

Bei den der Verdingung der Arbeiten zugrunde zu legenden Koftenanfchlägen
ift zu entfeheiden , ob beim Heranfehaffen und Aufbringen der Werkftücke fich
die Maurermeifter zu beteiligen haben und ob das Vorhalten der Schiebebühnen ,
Winden und Taue , das Vergießen und Vermauern der Werkftücke , fowie der
Anftrich von Goudron nicht , wie dies häufig gefchieht , beffer von letzteren aus¬
zuführen ift. Die verzinkten Eifenteile werden jedenfalls zweckentfprechender von
der Bauverwaltung felbft geliefert , da dadurch größere Sicherheit für ihre wirkliche
Verwendung geboten wird , die fonft häufig aus Nachläffigkeit und wohl auch
aus Sparfamkeit unterbleibt , wenn nicht eine fcharfe und andauernde Aufficht
geübt wird , was manchmal unmöglich ift.

Die Koften für die zum Heben und Verfetzen der Werkfteine erforderlichen
Rüftungen , fowie für die Verftärkung bereits vorhandener Rüftungen find bei
diefem Titel zu veranfchlagen , gleichviel , wer fie fpäter herzuftellen hat . Die zum
Verfetzen und Vermauern der Werkftücke erforderlichen Bauftoffe , als Ziegel ,
Dachfteine , Wafferkalk ufw . , find in der Mauerbauftoffberechnung zu berück -
fichtigen .

5i - Die Hölzer für die Balkenlagen , Fußbodenlager , Fachwerk und Dachverbände
verarbeiten find nach Arbeitslohn und Bauftoff getrennt zu veranfchlagen , und zwar Arbeits¬

und lohn nach lauf . Metern , Holz nach Kubikmetern . Alle übrigen Zimmerarbeiten
Bauftoffe. wer [jen einfchließlich des Holzwertes berechnet .

Bei Koftenanfchlägen für Bauten , bei denen der Staat das Holz liefert oder
deffen Wert vergütet , ift auch eine Berechnung des nach der Forfttaxe fich
ergebenden Rundholzwertes beizufügen . (Siehe Art . 43, S . 45 .) (Bei der fpäteren
Abrechnung treten an die Stelle derTaxpreife die Verfteigerungsdurchfchnittspreire .)

ln den Preis für das Zurichten und Verlegen der Balken ift das Ausfalzen
für die Stakung oder , wenn zu diefem Zwecke Latten feitlich befeftigt werden ,die Lieferung und das Anbringen der letzteren mit einbegriffen . Auch der An¬
ftrich mit einer Schwamm zerftörenden Flürfigkeit ift dabei zu berückfichtigen .
Ebenfo ift in die Preife für das Verbinden und Aufftellen fämtlicher Verband¬
hölzer , alfo auch der Dachverbände und der Hänge - und Sprengewerke , das An¬
bringen des erforderlichen Eifenzeuges , wie Schienen , Klammern , Hängeeifen ,Schuhe , Bolzen , Sparrennägel ufw . mit eingefchloffen . Bei gewöhnlichen Bretter -
und Lattenverfchlägen ift die Anfertigung der Türen einfchl . ihres Befchlages (der
aber fpäter bei der Verdingung der Arbeiten beffer unter die Schlofferarbeiten
einzureihen ift), in den Preis für das Quadratmeter mit aufzunehmen . Holztreppen
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find einfchl . des Geländers und des Eifenzeuges zu veranfchlagen . (Vergl . Art . 40,
S . 43 .) Nägel für Dielungen ufw . werden nicht befonders berechnet . Hinficht -
lich der Rüftungen ift auf Art . 47 (S . 49) zu verweilen .

Die auszuftakende Fläche ift gleich den in den Grundriffen ermittelten Flächen
der Balkendecken , wobei ein Abzug für Balken nicht zu machen ift . In die Preife
für das Staken ift das Einbringen der Stakhölzer oder -Bretter , die Umwickelung
oder der Verftrich mit Strohlehm , fowie die Ausfüllung der Balkenfache , einfehl -
der Fieferung aller Bauftoffe , einzufchließen .

Die Eifenteile für Maurer - und Zimmerarbeiten , wie Anker , Bolzen , Schienen ,
fofern fie nicht fchon bei den Steinhauer - und Zimmerarbeiten berückfichtigt find,
ferner Fenftergitter und dergl . find gewöhnlich nach der Stückzahl , Treppengeländer ,
Einfriedigungsgitter dagegen nach Metern ihrer Fänge unter Angabe der Ab-
meffungen und der Gewichte in Anfatz zu bringen . Eiferne Treppen find wie
hölzerne nach der Anzahl der Stufen und ihrer Länge , die Treppenabfätze nach
Quadratmetern zu berechnen .

Größere Eifenkonftruktionen (Dächer , Träger , Säulen ufw .) find nach Preifen
für 100 kg zu veranfchlagen . Bei zufammengefetzten und genieteten Konftruktionen
(eifernen Dächern , genieteten Trägerfyftemen ufw .) ift das Aufheben einfchl . der
erforderlichen Rüftungen in die Einheitspreife für je 100 kg mit einzufchließen .
Dagegen ift das Verletzen und Verlegen einzelner Säulen , Träger ufw . Sache des
Maurers . (Siehe Art . 47, S . 49 .)

Das Reinigen der Eifenteile von Roft, fowie das Grundieren mit Blei- oder
Eifenmennige ift bei Bemeffung der Preife zu berückfichtigen .

Bei umfangreichen Eifenkonftruktionen genügt zunächft eine überfchlägliche
Ermittelung der Koften . Der ausführliche Entwurf mit ftatifcher und Gewichts¬
berechnung , fowie der Koftenanfchlag müffen jedoch bald nach Beginn des Baues
ausgearbeitet und zur Prüfung oder Nachprüfung eingereicht werden .

In dem Erlaß vom 17 . November 1903 36) heißt es noch darüber : „ Bei der Aufftellung der
ausführlichen Entwürfe und Koftenanfchläge find in den Zeichnungen

a) die Konftruktionen in Stein und Holz, fowie die einfachen Eifen-Konftruktionen — Träger
und Stützen — deutlich anzugeben,

b) zufammengefetzte Eifen -Konftruktionen im einzelnen nur foweit darzultellen, daß das ge¬
wählte Konftruktionsfyftem klar erkennbar ift.

Die für die Konftruktion zu a) erforderlichen Stärken find, foweit fie fich nicht nach allge¬
meinen Erfahrungsfätzen beftimmen laffen , durch graphoftatifche Unterfuchungen oder ftatifche, in
überfchläglicher Weife unter Benutzung von Tabellen angeftellte Berechnungen zu ermitteln.

In ähnlicher Weife fummarifch ift bei den Konftruktionen zu b ) zu verfahren.
Diefe Ausarbeitungen Tollen zunächft nur dazu dienen, die in die Maffen -, Gewichts- , Material -

und Koften-Berechnung aufzunehmenden Anfätze zu ermitteln und die nötigen Unterlagen für die
Prüfung und Feftftellung der Ausführungskoften zu gewähren.

Vor Beginn der Bauausführung und der Verdingung der Arbeiten und Lieferungen find aber,
abgefehen von folchen Konftruktionen , die nach allgemein gültigen Erfahrungsfätzen ausgeführt zu
werden pflegen , alle für die Standficherheit des Bauwerkes in Betracht kommenden Einzelheiten,
wie Beiartung des Baugrundes, ungewöhnliche Gründungen , ftark belaftete Mauerteile, Pfeiler und
Säulen , Decken , Gewölbe und Widerlager , Treppen , Dachverbände und Eifen- Konftruktionen
ftatifch zu berechnen und in Einzelzeichnungen fo genau darzuftellen, daß alles für die Ausführung
erforderliche einfchließlich der nötigen Verankerungen klar zu erkennen ift .

Die einzudeckenden Flächen ergeben fich aus der Berechnung der Dach -
fchalung (fiehe Art . 40, S . 43) oder fie werden durch unmittelbare Meffung , wie
bei jenen vorgefchrieben , gefunden . Die Eindeckung der Firfte , Grate , Kehlen ,
fowie aller Einfaffungen von Schornfteinen , Ausfteigeluken , Dachfenftern , Lukarnen

16) Zentralbl . d . Bauverw. 1903. S . 593.
4*
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ufw . wird nicht befonders berechnet , falls dazu derfelbe Bauftoff wie zur Ein¬
deckung des Daches verwendet werden toll , tondern itt in den Einheitspreis für
das Quadratmeter Dachfläche einzufchließen . Wird dagegen zum Eindecken der
genannten Dachteile oder Anfchlüffe ein anderer Stoff als der zum Eindecken der
Dachflächen verwendete benutzt , fo find jene unter Angabe der Breite für das
Stück oder das lauf . Meter gefondert zu veranfchlagen , z. B. bei Schiefer - und
Ziegeldächern Zink für die Kehlen , Firfte ufw . Für das zu verwendende Metall
muß ftets die Fabriknummer und das Gewicht für die Flächeneinheit angegeben
werden 17) . In die Preife für das Eindecken der Dachflächen find auch die etwa
erforderlichen Nägel , Leiterhaken ufw . einzufchließen .

Die Koften metallener Dachfenfter und Ausfteigeluken find einfchl . der Be-
feftigung , Verglafung und des Anftriches ftückweife zu berechnen , Schneefänge
und Laufbretter ebenfo einfchl . des Bauftoffes , der Arbeit und des Anftriches mit
einem Preife für die Längeneinheit in Anfatz zu bringen .

Bei den Verdingungsanfchlägen diefer Arbeiten werden jedoch die Verglafung ,
der Anftrich ufw . in die betreffenden Tit . XII und XIII aufzunehmen fein.

Alle Abdeckungen der Gefimfe , Verkleidungen der Stirnbretter und Rinnen
die Rinnen felbft und die Abfallröhren find nach Metern ihrer Länge unter An¬
gabe der Breite , des Umfanges oder Durchmeffers oder nach Quadratmetern zu
berechnen ; Abdeckungen der Fenfterfohlbänke und Verdachungen , Wafferkaften ufw.
aber find ftückweife , gleichfalls unter Angabe der Abmeffungen , zu veranfchlagen .
Auch hier ift das Gewicht der Flächeneinheit des zu verwendenden Bleches und
die Fabriknummer anzugeben . Bei Gefimsabdeckungen ufw ., deren Länge den
Grundriffen zu entnehmen ift, muß auch befonders berückfichtigt werden , ob nur
das fichtbare Blech veranfchlagt wird , Um - und Aufkantungen an den Waffernafen ,
Einfchiebungen in das Mauerwerk ufw . alfo nicht gerechnet werden , oder ob das
ganze Blech abgewickelt gedacht ift . Zum Verftändnis des in Anfatz gebrachten
Preifes find deshalb Randfkizzen , auch der gewählten Rinnenkonftruktion , unent¬
behrlich .

Beim Vergeben der Arbeiten tut man zur Vermeidung fpäterer Streitigkeiten ,weil z . B . die Breite der Gefimfe und Aufkantungen in den Zeichnungen und bei
der Ausführung nur feiten ganz genau übereinftimmen wird , gut , einen Einheits¬
preis für 19“ mehr oder weniger verbrauchten Zinkbleches einzufordern , wonach
folche Streitigkeiten fich fehr leicht ausgleichen laffen.

Schreiner -, Schloffer - und Glaferarbeiten find getrennt zu veranfchlagen .
Fenfter , Glaswände , Türen und Türfutter werden nach dem Gefamt -FIächeninhalte
unter Angabe der Stückzahl und hauptfächlichften Holzftärken und unter Zu¬
grundelegung der kleinften Lichtmaße in Anfatz gebracht . Unter kleinften Licht¬
maßen werden diejenigen Abmeffungen verftanden , welche fich nach der Voll¬
endung des Baues für die einzelnen Öffnungen als die geringften ergeben . Die
Überfichtlichkeit wird erhöht , wenn man in drei hinzuliniierten Rubriken des
Verzeichniffes die Längen , Breiten und Flächeninhalte der betreffenden Gegen -
ftände angibt . Türverkleidungen find nach Metern unter Angabe der Stückzahl ,
Türverdachungen nach Stückzahl zu veranfchlagen ;

Bei Verdingungsanfchlägen muß die Lieferung der Lateibretter und Tür -
fchwellen immer befonders erwähnt werden , weil fie die Schreiner nicht als
felbftverftändliches Zubehör der Fenfter und Türen betrachten . (Übrigens können

” ) Siehe hierüber Teil III , Band 2 , Heft 5 (Art. 204 u . 227, S . 168 u. 183} diefes „Handbuches “. - 2. Aufl. :Art . 212 u. 236 , S. 169 u. 185.
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Türen auch unter Angabe der lichten Maße , der Mauerftärken ufw . einfchl . Be¬
kleidung , Fries und Verdachung nach Stückzahl und „ Zeichnung « veranfchlagt
werden ) . Bei Rund - oder Stichbogenfenftern und -Türen find die Höhen bis zum
Scheitel der Bogenöffnungen zu meffen und die Flächen wie bei rechteckigen ,
gleich hohen Öffnungen , aho ohne Abzug der Bogenwinkel zu berechnen . Bei
Wandtäfelungen , Parkettfußböden und ähnlichen Arbeiten erfolgt die Berechnung
nach Quadratmetern . Etwaige Modellkoften find gefondert anzufetzen . Unter
Tit . X find auch die Kotten für Rohpappe zum Schutz der Fußböden bis zur
Übergabe vorzufehen .

Die Schlofferarbeiten , alfo die Befchläge von Türen und Fenftern , find nach
der Stückzahl der letzteren unter genauer Angabe und Befchreibung der Befchlag-
teile zu veranfchlagen . Stücke , welche gleiche Befchläge erhalten , find zufammen -
zufaffen.

Die Glaferarbeiten find nach Quadratmetern zu veranfchlagen , die Vorder -
fätze aus der Berechnung der Fenfter bei den Schreinerarbeiten zu entnehmen ,
erforderlichenfalls , wie bei Glastüren und -Wänden , unter Berückfichtigung eines
entfprechenden Abzuges für die Holzteile . Bei Kirchenfenftern wird ebenfo ver¬
fahren .

Auch bei den Glaferarbeiten ift anzuraten , nicht nur die Bezeichnung 4/4 ,
s/4

und 8/4 Glas , alfo einfaches , anderthalbfaches und Doppelglas beizufügen , fondern
auch die Stärke anzugeben , und zwar z . B . für ®/4 Glas 2 % bis 3 *4 mm

, alfo durch -
fchnittlich 3 mm ftark . Denn es ift feiten bei der Herftellungsweife des fogenannten
Rheinifchen Glafes möglich , eine durchaus gleiche Stärke einer Scheibe zu er¬
zielen . Jene Angabe fchützt alfo einigermaßen vor Betrügereien , welche dadurch
fehr häufig begangen werden , daß die Fabriken den Glafern auch 5/4 und 7/4 Glas
ftatt des feitens der Bauleitungen verlangten 6/4 und 8/4 Glafes liefern 1S) .

Die Anftreicher - und Malerarbeiten find entweder nach der Fläche oder nach
der Länge zu berechnen ; für die Fenfter , Türen , Türfutter ufw . find die Vorder -
fätze aus dem Titel „ Schreinerarbeiten ''

, für Fußböden , Decken ufw . aus dem
Titel „ Zimmerarbeiten «

, für Putzflächen ufw . aus dem Titel „ Maurerarbeiten “ zu
entnehmen . Einfache Fenfter find auf einer Seite , Doppelfenfter auf zwei Seiten
voll zu rechnen . Die gründliche Reinigung der Gegenftände und die Verkittung
der Fugen vor Beginn des Anftriches wird nicht befonders entfchädigt .

Die Tapeziererarbeiten find nach Quadratmetern , meift einfchl . der Borden ,
Einfaffungsftreifen und der Papierunterlage , zu veranfchlagen . Für die Maffen-
ermittelung gelten die bei den Maurer -, Zimmer - ufw . Arbeiten gegebenen Vor -
fchriften ; in der Regel werden die dort berechneten Vorderfätze hierher über¬
nommen werden können .

Zur Erleichterung der Beftimmung des Preifes fei bemerkt , daß eine Rolle
Tapete 0,47 m breit und 8,oo m lang ift , und daß wagrechte Stöße der Rolle nie
angewendet werden dürfen , fo daß jedes Blatt der Tapeten von der Decke bis
zum Fußboden immer in einem Stück durchgehen muß . Abfälle können daher
nur über Fenftern , Türen und Öfen , in Fenfterbrüftungen ufw . Verwendung finden .

In diefem Titel find auch Linoleumbeläge zu veranfchlagen .
Die Stückarbeiten find einfchl . der Modellkoften , aller Bauftoffe und der

ficheren Befeftigung entweder ftückweife oder nach der Flächen - oder Längen¬
einheit in Rechnung zu ftellen , reich verzierte Decken gewöhnlich mit einem

57-
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I8j Siehe hierüber Teil III , Band 3 , Heft 1 (Abt. IV, Art . 144, S. 104). 2. Aufl. diefes „Handbuches ".
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59-
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heizungs - und
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60.
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Qefamtpreife. Die zur Befeftigung dienenden Eifenteile find in forgfältigfterWeife
gegen Roften zu fchützen .

Gewöhnliche Kachelöfen find unter Angabe ihrer Breite , Länge und Höhe
nach Zahl der Kacheln , ferner eiferne Füllöfen , Kochherde und dergl. ftückweife
einfchl . aller erforderlichen Eifenteile und Bauftoffe zu veranfchlagen.

Über Zentralheizungs- und Lüftungsanlagen heißt es in der unten 19 ) an¬
geführten Anweifung:

Vorbereitungsarbeiten .
1 ) Für Gebäude , die Zentralheizungs- und Lüftungsanlagen erhalten rollen,

ift fchon bei Vorlage des allgemeinen Bauentwurfes im Erläuterungsberichte an¬
zugeben, welche Heizungs- und Lüftungsart nach den örtlichen Verhältniffen und
nach der Zweckbeftimmung des Gebäudes am geeignetften erfcheint.

2) Bei Ausarbeitung des ausführlichen Bauentwurfes und Koftenanfchlages
find die Heizungs- und Lüftungsanlagen in folgender Art zu berückfichtigen:

a) in den Grundriffen find die Räume zu bezeichnen, die zur Unterbringung
der Wärmeentwickler und der Brennftoffe verfügbar find , fowie die Stellen
anzugeben, an denen Rauchrohre und Luftkanäle angelegt werden können;

b) im Erläuterungsberichte ift die Heizungsart anzugeben und kurz zu
begründen ;

c ) im Koftenanfchlage ift der erforderliche Geldbetrag überfchläglich nach
dem kubifchen Inhalte der zu heizenden Räume auf Grund von Er-
fahrungsfätzen und unter Berückfichtigung der zur Zeit herrfchenden
Preislage zu ermitteln. Hierbei ift auf etwaige befondere Lüftungs¬
anlagen Rückficht zu nehmen.

3) Zugleich ift für alle mit der Herftellung verbundenen Nebenarbeiten ein
entfprechender Prozentfatz der überfchläglich berechneten Kotten der Heizanlage
in Tit. XV einzufetzen .

4 ) Ferner find im Tit. Insgemein angemeffene Beträge vorzufehen:
a) für die Aufhellung der Wärmeverluftberechnung ;
b) für die Entfchädigung von Bewerbern, deren Heizentwürfe nicht zur

Ausführung gewählt werden können , jedoch forgfältig bearbeitet find ;
c) für den etwa notwendigen Betrieb der Heizanlage im Winter vor der

Übergabe des Gebäudes an die nutznießende Behörde 20 ) .
Im Tit. XV find auch die Koften für Heizung zwecks Austrocknens des Baues

vorzufehen.
Der Geldberechnung find kurze Erläuterungen vorauszufchicken, aus denen

zu erfehen ift, welchen Umfang die beabfichtigten Anlagen erhalten follen . Als¬
dann ift die Anzahl der Aus - und Abläffe für Gas - und Wafferleitung getrennt zu er¬
mitteln und hiernach der Koftenbetrag der einzelnen Leitungen innerhalb des Haufes
auf Grund eines Durchfchnittspreifes für jeden Aus - bezw. Ablaß zu veranfchlagen.

Als Auslaß kann bei Gasleitungen jede Leuchtflamme dienen, doch werden
Doppelarme, Doppelfchlauchhähne häufig nur als 1 Auslaß gerechnet , weil die
Gasrohre dafür nicht ftärker werden. Gasbadeöfen und Gaskocher rechnet man
nach der Größe als 2, 3 Flammen und mehr, wenn hierfür nicht eine befondere
Leitung gelegt und der Auslaß dafür höher veranfchlagt wird . Ebenfo werden
Vakuum- und Druckluftleitungen berechnet.

1B) Anweifung zur Herftellung und Unterhaltung von Zentralheizungs - und Lüftungsanlagen . Berlin igog.
®) Ober Erfahrungsfätze bei Heizungsanlagen fiehe die jährlich veröffentlichten ftatiftifchen Mitteilungen im :

Zentralbl . <}• Bauverw. — und in : Zeitfchr . f . Bauw.
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Für die außerhalb des Gebäudes liegenden Gas - und Wafferleitungen ufw.
find , infofern fie nicht in befonderen Anfchlägen ( Umgebungsanlagen ) zur Be¬
rechnung kommen , Paufchfummen auszuwerfen . Ebenfo find für die dabei not¬
wendigen Maurer - und Erdarbeiten einfchl . Bauftoffe Paufchfummen anzunehmen .

Beleuchtungskörper , Wafch - und Aborteinrichtungen , Warmwafferverforgungs -
anlagen , Ausgüffe ufw . find ftückweife in Anfatz zu bringen .

Die elektrifchen Anlagen in Gebäuden find entweder Schwachftromanlagen ,
wie Fernfprecher , Klingel - und Signalanlagen , Zentraluhranlagen und Türöffner
oder Starkftromanlagen . Die Koften von Fernfprechanlagen werden nach der Zahl
der Sprechftellen ermittelt, , wobei es darauf ankommt , ob die Verbindung von
einer Zentrale aus erfolgt , oder ob jede Stelle mit jeder beliebigen anderen un¬
mittelbar verkehren foll , weil fich hiernach die Zahl der Drähte und die Kon-
ftruktion der Wähler richtet . Klingelanlagen werden nach der Zahl der Druck -
hellen berechnet . Signalanlagen kommen gewöhnlich bei der Heizung , bei der
Befchaffung von Kontrolluhren ufw . zur Berechnung , die Preife der Leitungen für
Zentraluhranlagen ebenfo bei der Hauptuhr , jedem Zifferblatt oder Zeigerwerk .

Starkftromanlagen werden hauptfächlich für die Beleuchtung , dann auch zum
Betriebe von Aufzügen , Ventilatoren ufw . gebraucht , welche einfchließlich der
Leitungen zu veranfchlagen find . Bei der Beleuchtung ift die Art , Zahl und An¬
ordnung der Lampen feftzuftellen , welche Räume durch Bogen -, Glühlicht oder
fonftige Lichtquellen erhellt werden follen , und fchließlich wie bei den Gasleitungen
zu verfahren .

Die Koften für betriebstechnifche Einrichtungen , wie Aufzüge , Mafchinen für
Krafterzeugung , Blitzableiter , ferner folche der Beleuchtung und Wafferbefchaffung
für die Zeit der Bauausführung find gleichfalls hier zu berückfichtigen .

Die Koften einer Blitzableitung find nach der Formel :
• 3,oo überfchläglich zu berechnen , wovon U der Umfang des Gebäudes ,

H die Höhe der Traufe über dem Grundwaffer , F die Länge der Firfte bedeuten .
Auf etwa 40 m Gebäudeumfang ift eine Luftleitung nötig .

Aufzüge find mit einer Gefamtfumme in Rechnung zu hellen .
(Über die Maße der Abflußrohren fiehe Fußnote 21) .
Bei Bauten des preußifchen Staates find die fächlichen Bauleitungskoften unter

einem Titel „ Bauleitung '' zu veranfchlagen und zwar nach beiftehendem Mufter :
6i ,

Tit . XVII.
Bauleitungs

Einheitsfatz Insgefamt koften.
Mark Mark

i . Vergütung für . Architekten als Erfatz für Regierungs- Bau -
meifter oder Regierungs-Bauführer auf . . . . Monate . . .

2 . Vergütung für . Techniker als Erfatz für technifche Bau¬
beamte auf . . . . Monate .

3 . Vergütung für . (fonftige) Techniker — Architekten — auf
. . . . Monate .

4 . Vergütung für Zeichner oder Schreiber auf . . . . Monate .
5 . Für gelegentliche Schreibhilfe .
6 . Lohn für Bauboten (Bureaudiener) auf . . . . Monate .
7 . Miete für Gefchäftsräume .
8 . Für Reinigung, Heizung und Beleuchtung der Gefchäftsräume . .
9 . Für Ausftattung der Gefchäftsräume .

io . Koften der Schreib- und Zeichenmaterialien .
n . Koften der Bekanntmachungen zur Erlangung von Hilfskräften,

Krankenkaffen ufw., Verficherungen und Sonftiges . . .
Zufammen : J

Siehe : Dienftanweifung für die Ortsbaubeamten a . a . O. Bd . II . S. 255 .
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62.
Tit . XVIII .
Insgemein .

Werden Regierungs-Baumeifter, Regierungs-Bauführer oder technifche Bureau¬
beamte der Bauleitung überwiefen, fo find die in No . l u . 2 für die Erfatzkräfte
ausgeworfenen Beträge einzufparen.

Über die Bauleitungskoften bei Staatsbauten, welche in perfönliche und fäch-
liche zerfallen , fiehe Fußnote 22).

Sonft find die nötigen Hilfskräfte für die Bauausführung, die Zeitdauer ihrer
Verwendung und ihre Gehälter für den Monat anzugeben. Für Schreib- und
Zeichenmaterialien, fowie für Miete , Heizung und Beleuchtung des Baubureaus
und dergl. find befondere Paufchfummen auszuwerfen, und zwar rechnet man
gewöhnlich für Schreib- und Zeichenmaterialien etwa o ,5 bis i , 0

°/„ , für Miete ufw.
ebenfo o, 6 bis i, „

°/0 der getarnten Koftenfumme.
Die Bauleitungskoften können im ganzen bei einem Koftenanfchlage von

mehr als 300000 Mark etwa 5 °/0, bei einem folchen von 100 — 300000 Mark etwa
7 °/0 , bei einer Summe bis 100000 Mark etwa io °/o betragen, wobei jedoch Grund-
erwerbskoften nicht zu berückfichtigen find .

Im Titel „ Insgemein“ find alle Arbeiten, welche in die früheren Titel nicht
eingereiht werden konnten , aufzuführen, und zwar ift hierbei jede für fich mit
einer Paufchfumme zu berückfichtigen. Die Kotten für Befchaffung oder Vor¬
haltung von Bauzäunen , Lagertchuppen , Fahnenftangen ufw . , für Verfuche und
Prüfungen auf dem Gebiete des Bauwefens , Unterfuchung von Bauftoffen , für
Bücher und andere wiffenfchaftliche Hilfsmittel, für Meßgeräte , Abdeckung der
Baufluchtlinien, für Bekanntmachungen (ausgenommen folche zur Erlangung von
Technikern ufw . und zur Befchaffung von Dienfträumen, die auf Tit. XVII entfallen ),
Ausfchmückung der Bauftelle bei befonders feierlichen Gelegenheiten, Fernfprech-
anfchluß, ferner Frachtkoften, Gebühren der Baukaffenrendanten, die Kotten der
Lichtbildaufnahmen , die Vervielfältigung von Beftandzeichnungen und fonftiger
Zeichnungen und Druckfachen, foweit fie nicht bei den fächlichen Bauleitungs¬
koften zu verrechnen find , für wiederholte Reinigungen des Baues und feiner
Umgebung , bei Privatbauten auch die Koften von Reifen des Bauleitenden zur
Berichtigung von Steinbrüchen, Werkplätzen, Fabriken ufw . Falls für Richtegelder
ein höherer Betrag als 150 Mark in Ausficht genommen wird , ift er ent-
fprechend zu begründen . Diefelben werden auch nur folchen Arbeitern , wie
Maurern , Zimmerern , Steinhauern ufw . gewährt , welche beim Bau längere Zeit
und bis zur Errichtung des Dachftuhles tätig gewefen find .

Die Kranken- und Invalidenverficherungsbeiträge für die im Eigenbetriebe
befchäftigten Arbeiter ufw. find zugleich mit den Lohnbeträgen zu veranfchlagen.

Unterftützungen an Arbeiter aus Baufonds werden in Preußen wenigftens
jetzt nicht mehr geleiftet; fonft war es jedoch üblich , folche Unterftützungen an
verunglückte Arbeiter oder ihre Familien in diefem Titel zu berückfichtigen.

Bei Gebäuden mit Zentralheizung find angemeffene Preife vorzufehen für die
Aufhellung der Wärmeverluftberechnung, für die Entfchädigung von Bewerbern,
deren Heizentwürfe nicht zur Ausführung gewählt werden, und für den etwa not¬
wendigen Betrieb der Heizanlage im Winter vor der Übergabe des Gebäudes an
die nutznießende Behörde.

Ebenfo find auch die Koften für andere von Unternehmern auf dem Gebiete
des Ingenieurbaues zu liefernde Entwürfe zu berückfichtigen (fiehe Art. 46, S . 48 ) .

2‘2) Siehe : Dienftanweilung für die Ortsbaubeamten a . a . O. Bd. I . S. 67 .
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Die Kotten für Qartenanlagen — Befchaffung von Obftbäumen , Sträuchern ufw .,
Bekiefung der Wege u . a . m . — find in der Regel einem Sonderanfchlage Vor¬
behalten .

Am Schluffe ift für nicht vorherzufehende Arbeiten und zur Abrundung ein .. 63.
nach Prozenten der bis dahin ermittelten Koftenfumme zu berechnender Geld - Ub"

e
r
f
Cht

betrag (etwa 5 °/0 ) auszuwerfen . Es ift übrigens vielfach Gebrauch , auch am Ende Geramtkorten .
jedes Titels , bei welchem unvorherzufehende Arbeiten Vorkommen können , ins -
befondere bei Gründungen , Maurerarbeiten ufw . , eine Pofition für folche ein¬
zureihen . Nur jene unvorherzufehenden Arbeiten werden dann beim Titel » Ins-
gemeim " gebucht , welche nicht in jene anderen Titel gehören .

Am Schluffe des Koftenanfchlages ift eine nach Titeln geordnete Überficht
der Gefamtkoften zu geben , wobei nachftehendes Formular zu benutzen ift.

Titel Zufammenftellung Beträge
Mark | Pf.

I Erdarbeiten . — —

II Maurerarbeiten : a) Arbeitslohn . — _

b) Bauftoffe . . — —
III Afphaltarbeiten . — —
IV Steinhauerarbeiten . — —
V Zimmerarbeiten und -Bauftoffe . — —

VI Stakerarbeiten . — —
VII Schmiede- und Eifenarbeiten . — —

VIII Dachdeckerarbeiten . — —
IX Klempnerarbeiten . : . — —
X Schreinerarbeiten . — —

XI Schlofferarbeiten . . — —
XII Glaferarbeiten . — —

XIII Anftreicher-, Maler- und Tapeziererarbeiten . — —
XIV Stückarbeiten . — —
XV Ofenarbeiten, Sammelheizungs- und Lüftungsanlagen . . . . — —

XVI Kraft-, Beleuchtungs- und Wafferanlagen . — —
XVII Bauleitungskoften . — —

XVIII Insgemein . — * —
Im ganzen : - —

Aufgeftellt (Ort) . . . .
Den (Tag) .

Name : .
Dienttbezeichnung

Geprüft (Ort) .
Den (Tag) .

Name : .
Dienftbezeichnung

Feftgeftellt (Ort) . . . .
Den (Tag) .

Name : .
Dienftbezeichnung

Bei Veranfchlagung von Unterhaltungs - und Umbauten ift mit befonderer 64.
Vorficht zu verfahren , weil hier der Umfang der einzelnen Leiftungen vorher in anrcJ

"
ragcn

der Regel nicht mit Sicherheit zu erkennen ift . Deshalb ift zur Deckung der von unterhai-
Ausgaben für die nicht vorherzufehenden Arbeiten im Tit . » Insgemein “ je nach unSäuten .
Lage der Verhältniffe ein Zufchlag von 10 bis 20 °/0 in Anfatz zu bringen . Eine
Vorberechnung wie bei Neubauten fällt hier fort . Die Maffen werden durch un¬
mittelbare Zahlenanfätze aus den betreffenden Abmeffungen ermittelt .

Bei der Veranfchlagung von gewöhnlichen Unterhaltungsarbeiten ift in der
Regel nur eine überfchlägliche Form zu wählen , bei der indeffen die einzelnen
Leiftungen in gefonderten Anfätzen aufzuftellen find.

Dies find die Vorfchriften der preußifchen Staatsverwaltung . Die genaue
Veranfchlagung folcher Unterhaltungs - und Umbauten ift , wie fchon aus dem
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1

Wortlaut hervorgeht, durchaus nicht einfach und leicht, weil fich der Umfang der
Arbeiten nur feiten vorher vollftändig überfehen läßt. Bei Unterhaltungsbauten
geringen Umfanges tut man gut , die vorausfichtlichen Erneuerungsarbeiten in die
Orundriffe und Durchfchnitte des Bauwerkes einzutragen und hieraus dann die
Ausgaben für den Koftenanfchlag zu entnehmen. Erleidet jedoch ein Bau erheb¬
liche Veränderungen , fo kann man ihn als einen Neubau betrachten und als
folchen veranfchlagen, dann aber die Baukoften unverändert gebliebener Teile in
Abzug bringen , die Koften des Abbruches dagegen hinzuaddieren oder diefelben
durch den Erlös aus dem Verkauf der Abbruchsmaterialien ausgleichen.

Am richtiglten würde die Veranlchlagung werden , wenn fie erft nach voll¬
endetem Abbruch erfolgen könnte , weil man erft dann völlig überfehen kann ,
was vom alten Gebäude noch fernerhin brauchbar und was vom vorhandenen
Material wieder verwendbar ift.

Bei kleineren Unterhaltungsarbeiten laffen fich Maurer- und Zimmerarbeiten
allenfalls nach Tagewerken berechnen ; doch auch dies gibt ein unficheres Ergebnis,
weil Tagelohnarbeiten eine fortgefetzte Beauffichtigung beanfpruchen . Wo diefe
fehlt , werden die Arbeiten fehr teuer. Größere Unterhaltungsarbeiten werden wie
Neubauten nach Kubikmetern einfchl . oder ausfchl . des Materials veranfchlagt,wobei Abbruch, Reinigung, Auffetzen der alten Materialien und Schuttbefeitigung
zu berückfichtigen find . Dem Einheitspreife wird dabei der von Neubauten einfchl .
eines Zufchlages von 25 bis 50 °/0 zu Grunde gelegt.

Beffer laffen fich die Erneuerungsarbeiten von Dachdeckungen , Schreiner¬
arbeiten ufw. überfehen. Hier dürfte die Veranfchlagung keine Schwierigkeiten
bereiten.

,
65- Der Prüfungsanfchlag , der bei Staatsbauten nach erfolgter Abrechnung be-

anwSfg . fonders dann aufgeftellt werden muß , wenn Überfchreitungen der veranfchlagten
Baufumme ftattgefunden haben, bezweckt die Nachweifung der richtigen , anfchlags-
mäßigen Ausführung eines Gebäudes . Über diefen foll fpäter eingehender ge-
prochen werden .
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